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Fragt man ein Kind nach seinem
späteren Berufswunsch,
bekommt man neben Lokomo-
tivführer oder Feuerwehrmann
oft zu hören: Polizist(in). Es sind
wohl die Abwechslung und
Spannung der Tätigkeiten, die
faszinieren. Das Räuber- und
Gendarmspiel ist aufregend, gut
und böse sind klar voneinander
abzugrenzen. Später kommen
dann rationale Überlegungen,
dazu: die Hoffnung auf einen
sicheren Arbeitsplatz und ein
solides Einkommen.

Und die Wirklichkeit? Abgesehen
von in der Tat mehr oder weniger
spannenden Aufgaben, ist von
Kindheitsträumen nicht mehr
viel übrig. Im Berufsalltag lernt
man sehr schnell, sich mit Lauf-
bahnverlaufsmodellen, neuen
Steuerungsinstrumenten, leis-
tungsbezogenen Bezahlungsele-
menten, Kosten-/Leistungsrech-
nung und Einsparpotenzialen
auseinander zu setzen. 

Man erfährt durch die Rechtspre-
chung, dass polizeiliche Maß-
nahmen, wie z. B. die akustische
Wohnraumüberwachung, nur
noch unter derart strengen Maß-
stäben zulässig sind, dass man
sie am besten von vornherein
gleich bleiben lässt, um sich
nicht später dem Vorwurf des
Missbrauchs polizeilicher Befug-
nisse auszusetzen. Man lernt,
sich mit alter Funktechnik zu
behelfen, weil Innen- und
Finanzpolitiker sich nicht einigen
können und erfährt somit

Dienstherr über seine Beschäftig-
ten halten soll, mehr und mehr zur
Verteilung von „Ohrfeigen“ einge-
setzt wird.

Und warum lassen die betroffenen
Kolleginnen und Kollegen das (bis-
lang) alles mit sich machen? Weil
sie – vielleicht ihrem Kindheits-
traum entsprechend – für das Gute
in unserem Gemeinwesen eintre-
ten wollen und in ihrem Beruf eine
Berufung sehen. Ob das gleicher-
maßen auch auf alle Politiker
zutrifft?

Über eines sollten sich jedoch gera-
de unsere Volksvertreter im Klaren
sein: Wenn das eingangs erwähnte
Räuber- und Gendarmspiel nach
einer Weile keinen Spaß mehr
macht, wechseln Kinder schon mal
die Rollen oder sie spielen einfach
nicht mehr mit ...

Die DPolG jedenfalls ist bemüht,
ihre „Spieler“ bei Laune zu halten.
Sie geht sowohl mit dem „Reform-
modell 21“ als auch mit der aus
allen Vollzugsbereichen innerhalb
des dbb bestehenden Experten-
kommission „Innere Sicherheit“, die
am 1. Juni ihre Arbeit aufgenom-
men hat, in eine neue Runde.

beiläufig von Nachteilen unseres
föderativen Systems. 

All diese Erfahrungen macht man,
während man als junger Beamter
in Großeinsätzen, wie anlässlich
des 1. Mai in Berlin oder bei
CASTOR-Transporten den Kopf
hinhält, um dem Recht des Staa-
tes Geltung zu verschaffen. 

Aus Sicht des Staates werden
glücklicherweise diejenigen, die
sich Gedanken über ihre Berufs-
wahl machen, immer weniger.
Allein der Abbau von 7 000 Stel-
len bei der Polizei in den letzten
fünf Jahren (4 000 weitere Stellen
sollen bis 2006 folgen!) zeigt,
welche Anstrengungen Bund und
Länder unternehmen, um den
wachsenden Aufgaben der Polizei
gerecht zu werden.

Das Land Berlin, das neuerdings
ausgebildete Polizeivollzugsbe-
amte – wenn überhaupt – als teil-
zeitbeschäftigte Angestellte mit
Vollzugsaufgaben übernimmt,
hat mit den inzwischen bundes-
weit zum Nachteil der Beschäftig-
ten genutzten „Öffnungsklau-
seln“ die Neuzeit im Umgang mit
dem öffentlichen Dienst eingelei-
tet.

Die Kündigung der Tarifverträge
zur Arbeitszeit durch die Tarifge-
meinschaft deutscher Länder
(TdL), die verordnete unfreiwillige
Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit oder die Kürzung von Weih-
nachts- und Urlaubsgeld sind nur
wenige Beispiele dafür, dass die
schützende Hand, die der

Wenn Kindheitsträume
wahr werden...
Von Sven-Erik Wecker, Bundesgeschäftsführer
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Besorgniserregend ist die
nach wie vor hohe Zahl der
tatverdächtigen Jugendli-
chen.

Nochmals Wolfgang Speck: 
„Die Politik ist dringend
gefordert, mehr für die Pers-
pektiven von jungen Men-
schen zu tun. Wie der 1. Mai
in Berlin gezeigt hat, zahlen
sich zwar präventive Anti-
Gewaltmaßnahmen der Poli-
zei, wie z. B. frühzeitige
Gespräche mit potenziellen
Gewalttätern, aus. Die vor-
bildliche Arbeit der Polizei in
diesem Bereich kann jedoch
nicht Ersatz sein für die Ver-
antwortlichkeit des Staates
bei einer zukunftsorientier-
ten Jugendpolitik. Neben
dem Bereitstellen von ‚För-
dermitteln für Gewalt
abschöpfende Maßnahmen’
dürfen Bund und Länder aber
auch die ausreichende Finan-
zierung der Polizei nicht aus
den Augen verlieren.“

Die gestiegene Zahl von
Gewaltdelikten in der Bun-
desrepublik, wie die aktuelle
polizeiliche Kriminalstatistik
2003 sie ausweist, zeigt
nach Ansicht der DEUT-
SCHEN POLIZEIGEWERK-
SCHAFT eine gefährliche
Entwicklung, die nicht län-
ger mit Stellenkürzungen
bei der Polizei beantwortet
werden darf. Die Zunahme
der Gewaltkriminalität in
Großstädten wie Frank-
furt/Main, Köln oder Ham-
burg zeigt deutlich: Die Poli-
zei steht personell mit dem
Rücken zur Wand. 

DPolG-Bundesvorsitzender
Wolfgang Speck: „Die Kür-
zung von bundesweit 7 000
Stellen bei der Polizei in den
letzten fünf Jahren, die
gestiegene Belastung durch
die permanente terroristi-
sche Bedrohungslage, der
Anstieg bei Objektschutz-
aufgaben – all dies lässt
unseren Kolleginnen und
Kollegen immer weniger
Zeit, sich um die ‚klassische’
Kriminalitätsbekämpfung
zu kümmern. 

Es darf nicht sein, dass der
normale Bürger seine Polizei
nur noch im Fernsehen zu
Gesicht bekommt, wenn es
mal wieder darum geht,
einen Staatsbesuch oder
Wirtschaftsgipfel zu schüt-
zen oder wenn Randalierer
durch die Straßen ziehen.“

Polizeiliche Kriminalstatistik:

Zunahme von 
Gewaltkriminalität und 
weniger Polizisten
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Bewertung stimmte Innenmi-
nister Schily zu. Die DNA-Ana-
lyse sei eine der besten krimin-
altechnischen Mittel, die der
Polizei zur Verfügung stünden.
Anhand von Beispielen zeigte
Schily auf, wie sich die krimin-
altechnische Methode in den
vergangenen Jahren bewährt
hat und wies datenschutz-
rechtliche Bedenken zurück.

Ebenso wie die DPolG bedauer-
te Schily das Urteil des Bun-

Wolfgang Speck unterstrich zu
Beginn die dringende Notwen-
digkeit der Einführung eines
digitalen Funksystems für die
Sicherheitsbehörden. Jüngste
Äußerungen von Innenminis-
ter Schily hatten die Befürch-
tung genährt, eine Realisie-
rung des Digitalfunkprojekts
sei bis zur Fußball-WM 2006
nicht mehr zu bewerkstelligen.
Schily bestätigte dann auch im
Gespräch, dass die Einführung
der neuen Technik einem Hin-
dernislauf gleiche, wohinge-
gen olympische Wettbewerbe
nichts seien. Die Ausschrei-
bung des Projekts gestalte sich
so kompliziert, dass mit einer
Auftragsvergabe erst Mitte
2006 zu rechnen sei. Wahr-
scheinliches Szenario ist nun
ein Vorpreschen einzelner Bun-
desländer, die nicht länger auf
eine bundeseinheitliche 
Regelung warten werden.

Neben einer überfälligen tech-
nisch modernen Polizei-Aus-
stattung gehören auch effekti-
ve Instrumente der Terror- und
Kriminalitätsbekämpfung zu
einer auf der Höhe der Zeit
arbeitenden Polizei. Unter
Stichworten wie DNA-Analyse,
akustische Wohnraumüberwa-
chung und Erfassung biometri-
scher Daten beschrieb die
DPolG die nach ihrer Überzeu-
gung erforderliche ungehin-
derte Nutzung der Instrumen-
te durch die Polizei. Dieser

desverfassungsgerichts zum so
genannten „Großen Lauschan-
griff“. Er betonte, dass die Poli-
zei trotzdem versuchen solle,
mit dem Urteilsspruch zu
Recht zu kommen und die
zulässigen Wege und Mittel
auszuschöpfen. Die Maßnah-
men zur akustischen Wohn-
raumüberwachung sind zwar
erschwert, aber nicht gänzlich
unmöglich.
Zur Erfassung von biometri-
schen Daten stellte der Bun-
desinnenminister eine Ver-
sachlichung der Debatte fest.
Die technische Umsetzung, 
z. B. die Iriserkennung als eine
Möglichkeit der Biometrie,
gehe gut voran. Als positives
Beispiel beschrieb er die Kon-
trollen am Frankfurter Flugha-
fen, die von den Passagieren,
nicht zuletzt wegen der damit
verbundenen Zeitersparnis,

gut aufgenommen würden.
Die Iriserkennung ist überdies
eines der zuverlässigsten bio-
metrischen Merkmale – zuver-
lässiger als der Fingerabdruck.

Zur DPolG-Forderung, die
Videoüberwachung an Gren-
zen vor allem zur Erfassung
von Autokennzeichen einzu-
führen, äußerte sich Schily
ebenfalls positiv. Sie könne ein
weiterer Baustein zur verbes-
serten Kriminalitätsbekämp-
fung sein. 

Otto Schily: Bei aller Optimie-
rung aufgrund technischer
Möglichkeiten dürfe man
jedoch nicht vergessen: kein
„Wundermittel“ kann den
Menschen und sein Tun erset-
zen.

Dieses Tun, so stimmten DPolG
und Schily auch beim nächsten
Gesprächsthema überein, darf

DPolG

Zu einem Gespräch über aktuelle sicherheitspoli-
tische Themen sowie über Fragen aus dem
beamtenpolitischen Bereich trafen sich unser
Bundesvorsitzender Wolfgang Speck, sein 
1. Stellvertreter Rainer Wendt sowie der Vorsit-
zende des Fachverbandes Bundespolizei Hans-
Joachim Zastrow mit Bundesinnenminister Otto
Schily in Berlin.

Innenminister Otto
Schily stimmt weitest-
gehend mit den DPolG-
Positionen überein. 

Treffen in Berlin:

Diskussion mit Otto Schily
Neue Sicherheitsarchitektur
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im Bereich der inneren Sicher-
heit nur von der Polizei aus-
geübt werden. Jeglichen Über-
legungen, die Bundeswehr zu
einer Art „Hilfspolizei“ umzu-
funktionieren, erteilten beide
Seiten eine klare Absage. Ähn-
lich wie die DPolG, sieht auch
der Innenminister in der Ausbil-
dung von Soldaten und Polizi-
sten einen fundamentalen
Unterschied, der es nicht zulas-
se, eine Aufgabenvermischung
vorzunehmen. So sind wir Poli-
zisten im Extremfall eben nicht
darauf aus, den Feind zu töten. 

Schily warnte zudem davor, mit
der Forderung nach einem Bun-
deswehreinsatz im Innern, Ter-
roristen möglicherweise in die
Hände zu spielen. Alle Anzei-
chen von Panik seien immer ein
halber Sieg für die gegnerische
Seite. Die jetzige gesetzliche
Grundlage nach Artikel 35
Grundgesetz, die die Unterstüt-

zung der Polizei durch die Bun-
deswehr regelt, reicht nach
Meinung von DPolG und Bun-
desinnenministerium vollkom-
men aus. Im Übrigen weisen
die Länderpolizeien und auch
die Feuerwehr in manchen
Bereichen, so bei ABC-Fahrzeu-
gen, eine bessere Ausstattung
auf als die Bundeswehr.

Die eindeutige Ablehnung
gegenüber der „Bundeswehr im
Innern“ täuscht aber nicht über
Überlegungen hinweg, eine
neue, verbesserte Sicherheits-
architektur in der Bundesrepu-
blik herbeizuführen. Mit
großem Interesse erwarteten
die Kollegen Speck, Wendt und
Zastrow daher eine Aussage
des Ministers zu den BKA-
Umzugsplänen. Schily ver-
sprach denn auch eine Ent-
scheidung bis spätestens zur
Mitte des Jahres. Diese werde
er gemeinsam mit BKA-Präsi-

dent Ziercke treffen. In erster
Linie orientiere er sich dabei an
polizeifachlichen Kriterien. In
diesem Zusammenhang sicher-
te Schily ferner die Umbenen-
nung des Bundesgrenzschutzes
in Bundespolizei noch in dieser
Legislaturperiode zu. 
Für die gesamte Sicherheitsar-
chitektur muss künftig der
Grundsatz gelten: „Informatio-
nen zentralisieren, operative
Arbeit dezentralisieren“, so
Schily. DPolG-Bundesvorsitzen-
der Wolfgang Speck hatte zuvor
verdeutlicht, wie stark der man-
gelhafte Informationsaus-
tausch zwischen Bund und Län-
dern, zwischen Verfassungs-
schutzämtern und Polizei die
Arbeit der Sicherheitsbehörden
beeinträchtigt.
Abschließend erläuterte Kolle-
ge Rainer Wendt die Position
der DPolG zum Reformmodell
21 des dbb. Das Anliegen, Flexi-

bilität und Leistungsbereit-
schaft im öffentlichen Dienst
zu fördern, findet die volle
Unterstützung seitens der
DPolG. Nur darf die besondere
Situation des Polizeidienstes
nicht außer Acht gelassen wer-
den. Die Tätigkeiten unserer
Kolleginnen und Kollegen
berühren regelmäßig intimste
menschliche und zwi-
schenmenschliche Konflikte;
hinzu kommt die Bewältigung
von Gefahrensituationen. Die
Arbeit eines Polizeibeamten
angesichts dieser Besonderhei-
ten einer Leistungsbeurteilung
zu unterziehen, gestalte sich
äußerst schwierig.

Schily stimmte den Bedenken
zu, hält die Probleme aber für
lösbar. Als ein erstes konkretes
Angebot nannte er die Verbes-
serung der Versorgung bei im
Ausland eingesetzten Polizis-
ten.

6

1. Mai in Berlin:

DPolG an den Brennpunkten
der 
Stadt

Obst war wesentlicher
Bestandteil unserer
Erfrischungsaktion.

Die Hauptstadt Berlin – rund
um den 1. Mai 2004 fest „in
grüner Hand“: 8 000 Polizis-
ten, davon die Hälfte aus 
11 anderen Bundesländern,
sorgten für Sicherheit anläss-
lich des Besuchs des israeli-
schen Präsidenten, der OSZE-
Anitsemitismus-Konferenz, der
Feierlichkeiten zur EU-Oster-
weiterung, der Walpurgis-
nacht und der traurig-traditio-
nellen 1.-Mai-Krawalle. 

Um die Einsatzkräfte zu unter-
stützen, schickte die DPolG
wieder ihr bewährtes 1.-Mai-
Betreuungsteam los. Ausge-



und Ganzen zufrieden mit
Unterbringung und Verpfle-
gung. Nur vereinzelt gab es
Stimmen, die eine nicht aus-
reichende Verpflegung
bemängelten. Viele Polizi-
sten taten zum wiederholten
Mal in Berlin ihren Dienst.
Die DPolG nahm es auf und
informierte die Zuständigen.

Aus der Polizeizentrale ging
es am Abend zurück zu den
Brennpunkten, wo die letz-
ten Vorräte an die Einsatz-
kräfte verteilt wurden. Am 
2. Mai stand fest: das Ge-
waltritual zum 1. Mai der
vergangenen Jahren wurde
durchbrochen. Berlin-Kreuz-
berg hatte den glimpflich-
sten 1. Mai seit Beginn der
Randale im Jahre 1987
erlebt. Trotzdem hat es mehr
verletzte Polizeibeamte als
im Jahr zuvor gegeben: ins-
gesamt 250, ein Ergebnis
auch der erhöhten Zahl der
Festnahmen. Die Strategie
„hartes und gezieltes Durch-
greifen der Polizei“ ist aufge-
gangen. Kosten: 4 Millionen
Euro.

stattet mit Erfrischungen,
Snacks und Infomaterial, ver-
sorgten die „Mannschaften“
der DPolG-Busse die einge-
setzten Kolleginnen und Kol-
legen und standen mit Rat
und Tat bereit.

Entscheidende Neuerung und
Hoffnungsschimmer der Poli-
zei auf eine weniger gewalt-
tätige Walpurgisnacht war ein
Glasflaschen- und Dosenver-
bot in einem abgegrenzten
Bezirk. 

Am Morgen des 1. Mai eine
erste Bilanz: Die Nacht zuvor
hatte es zwar Randale gege-
ben, allerdings in ihrem Aus-
maß längst nicht vergleichbar
mit den Vorjahren. Die Polizei
hatte die Lage unter Kontrolle,
Wasserwerfer oder Räumfahr-
zeuge mussten nicht einge-
setzt werden. 

Zu neunt schwärmte das
DPolG-Team dann zur eigentli-
chen 1.-Mai-Mission aus – die
kulinarische und psychologi-
sche Betreuung der Einsatz-
kräfte. Die Stärkungspakete
der DPolG wurden dankend
angenommen. Die Mehrzahl
der Beamten war im Großen

Berufspolitik
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Kollege Speck im
Gespräch mit Ein-
satzkräften.
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Eingeleitet wird die jährliche
Tagung des Bundeshauptvor-
stands durch einen Rechen-
schaftsbericht unseres Bundes-
vorsitzenden, dem sich immer
eine ausführliche Diskussion
über die Arbeit der letzten
zwölf Monate unserer Bundes-
leitung anschließt. Im Polizei-
spiegel berichten wir regel-
mäßig über die aktuellen
gewerkschaftspolitischen The-
men. Dadurch sind Sie, liebe
Kolleginnen und Kollegen, stets
umfassend informiert. Der Poli-
zeispiegel wird daher zwei
Beratungsschwerpunkte her-
ausstellen: 

Kampf dem Terror:
Die Entwicklung des internatio-
nalen Terrorisms ist eine der
herausragenden Bedrohungen
der zivilisierten Welt. Deshalb

sind alle rechtsstaatlichen
Demokratien aufgerufen, ihren
Beitrag zu einer gemeinsamen
Abwehrstrategie zu leisten.
Neben den Vereinigten Staaten
von Amerika kommt der
Europäischen Union und ihren
Mitgliedsstaaten eine besonde-
re Verantwortung zu. Deutsch-
land muss sich dieser Verpflich-
tung besser bewusst werden
und danach handeln. Notwen-
dige Sicherheitsmaßnahmen
dürfen nicht hinter dem
Respekt vor den Menschen isla-
mischen Glaubens und dem
Schutz ungestörter Religions-
ausübung in Deutschland
zurückstehen. Deutschland und
Europa sind Ziel und Operati-
onsraum islamistischer Gewalt-
täter und muss sich dieser Her-
ausforderung offensiv stellen. 

Eindeutig und unmissverständ-
lich beschloss der Bundes-
hauptvorstand, die Position von
Innenminister Otto Schily zu
unterstützen:

Der Schutz unserer Bevölkerung
muss deutlicher und konsequen-
ter ins Blickfeld der Sicherheits-
politik genommen werden. Des-
halb ist eine Kronzeugenrege-
lung zur verbesserten Ermitt-
lungstätigkeit im terroristischen
Umfeld notwendig. 
Ebenso erforderlich ist eine Neu-
orientierung im Ausländerrecht.
Wer als Aktivist im terroristi-
schen Umfeld erkannt ist, darf
in Deutschland nicht länger
ungehindert persönliche Freiheit
genießen. Eine auf Tatsachen
gestützte Gefahrenanalyse, die
die Gefährlichkeit einer Person
belegt, muss zur Ausweisung
dieser Person aus Deutschland
führen. 
Sollte diese aus humanitären
oder anderen Gründen ausge-
schlossen sein, muss eine Siche-
rungshaft ermöglicht werden.
Der Staat hat die Pflicht, seine
Bürgerinnen und Bürger vor ter-
roristischen Aktivisten zu schüt-
zen. 

Mit dem Terrorismusbekämp-
fungsgesetz vom 1. Januar

2002 wurde ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung
getan. Die Ausstattung der
Sicherheitsbehörden mit not-
wendigen gesetzlichen Kompe-
tenzen, der Ausbau identitätssi-
chernder Maßnahmen im
Visumverfahren sowie die Ver-
besserung der Grenzkontroll-
möglichkeiten sind unerlässli-
che Bausteine einer umfassen-
den Sicherheitsarchitektur im
Kampf gegen die terroristische
Bedrohung. 

Nach Überzeugung des Bun-
deshauptvorstandes ist eine
bundesweite Kommunikations-
offensive erforderlich, um die
Sammlung, Übermittlung und
Auswertung von Informationen
und Daten technisch zu koordi-
nieren. Diese Offensive muss
bundesweit zentral organisiert
werden. Auch Kommunen und
andere Körperschaften müssen
zur Bereitstellung sachdienli-
cher Daten verpflichtet werden.
Der Datenverkehr zwischen den
Sicherheitsbehörden des Bun-
des und der Länder darf keine
„Einbahnstraße“ sein, sondern
muss im gegenseitigen Aus-
tausch erfolgen. 

DPolG

Vom 27. bis 29. April 2004 tagten in Mainz der
Bundesvorstand und der Bundeshauptvorstand
unserer Gewerkschaft, um die aktuellen politi-
schen Entwicklungen zu diskutieren und mit
gewerkschaftspolitischen Beschlüssen Einfluss
auf die Sozial- und Beamtenpolitik zu nehmen.
Zuvor hatte die Bundesleitung unter Führung
unseres Kollegen Wolfgang Speck getagt und
damit die Basis für eine effektive Sitzung
geschaffen.

Hatte schon Vorarbeit
geleistet: Die Bundeslei-
tung der DPolG.

Eindeutige Beschlussfas-
sung: Der Bundeshauptvor-
stand ist sich seiner Verant-
wortung bewusst.

DPolG-Bundeshauptvorstand:

Keine Chance dem Terror!
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Kollege Wolfgang Speck:
„Der Datenschutz in Deutsch-
land muss unverzüglich auf ein
unbedingt notwendiges Maß
reduziert werden. Es ist uner-
träglich, wenn Sicherheitsbehör-
den sich untereinander aus
datenschutzrechtlichen Grün-
den in ihrer Arbeit behindern
und notwendige polizeiliche
Erkenntnisse nicht oder erst
nach langen Verzögerungen
übermittelt werden.“

Die DPolG hat die gesetzlichen
Schritte zur Aufnahme biometri-
scher Daten in Visa- und Aus-
weispapiere begrüßt. Diese
müssen nun endlich auch rasch
umgesetzt und auf europäischer
Ebene koordiniert werden. In
diesem Zusammenhang kommt
dem bereits vorhandenen
europäischen Fingerabdrucksy-
stem (EURODAC) besondere
Bedeutung bei. Der Zugriff auf
dieses System auch für die Poli-
zeien der Mitgliedsstaaten muss
online möglich sein. 

Begrüßt hat die DPolG die Ein-
richtung einer europäischen
Grenzschutzagentur, weil sie
nicht nur dem Schutz vor orga-
nisierter Kriminalität und unge-
wollter Migration, sondern auch
und gerade der Verhinderung
des Einsickerns terroristischer
Gewalttäter und der Informati-
onsgewinnung über Reisege-
wohnheiten ihrer Anhänger
dient. 

Reformmodell 21
Einstimmig hatten die Delegier-
ten des Bundesvertretertages
des dbb im Herbst 2003 in Leip-
zig ein Reformkonzept beschlos-
sen, mit dem der dbb Einfluss
auf die Reformdiskussionen zum
öffentlichen Dienstrecht im
Bund und in den Ländern neh-
men will.

Drei Alternativen stehen zur
aktuellen politischen Diskussi-
on, alle werden unsere dienstli-
che Zukunft beeinflussen:

� Abschaffung des Beamten-
status

� Übertragung der Kompetenz
von Besoldung und Versor-
gung auf die Länder

� Reformmodell 21 des dbb

Nachdem Innenminister Schily
im Dezember 2003 das Ange-
bot des dbb zu gemeinsamen
Reformbemühungen angenom-
men hatte, arbeitet seither im
BMI eine Arbeitsgruppe an die-
sem Projekt. Die Bundesregie-
rung will im Juli 2004 mit
einem Konzept an die Öffent-
lichkeit treten.

In einer leidenschaftlichen Rede
präsentierte Kollege Rainer
Wendt dem Bundeshauptvor-
stand die bisherigen Positionen
und unterstrich, dass die DPolG
dafür kämpfen wird, endlich die
besondere Bewertung des Poli-
zeiberufs zu erreichen. 

Unsere Forderungen:

� Eingangsamt A 9

� Einbezug der Polizeizulage
im Grundgehalt der Polizei

Auch nach einem neuen Lauf-
bahnrecht wird die Besitz-
standswahrung dafür sorgen,
dass niemand mit geringerem
Einkommen rechnen muss. Vor-
handene Beamtinnen und
Beamten müssen sich entschei-
den, ob sie im alten Laufbahn-
modell verbleiben wollen oder
ein neues Laufbahnmodell für
sie Anwendung finden soll.

Ein zukünftiges Laufbahnrecht
wird die bisher gültigen Regeln
verändern. Die Steigerungsstu-
fen wird jeder zukünftig selbst
mit beeinflussen, Lebensalters-
automatismen wird es nicht
mehr geben.

Neues Laufbahnmodell:
Jeder entscheidet über sein
Gehalt mit. Jede Kollegin,
jeder  Kollege beeinflusst die
eigenen Steigerungsstufen
– nach oben bei Leistungs-
trägern, aber bei Einzelnen
auch nach unten, wenn eine
Leistung selbstverschuldet
nicht erbracht wird!

Am 29. April war Peter Heesen,
Bundesvorsitzender des dbb,
Gast der DPolG. Zwei Stunden
diskutierte er mit uns. Und sei-
ne Botschaft kam an. Sie lautet: 

„Wir haben eine Chance, weil

wir ein Konzept haben, weil der
dbb damit auf Innenminister
Otto Schily zugegangen ist und
ihn als Partner gewonnen hat.
Man hört uns zu, weil die Bot-
schaft bei der Politik angekom-
men ist, dass der dbb mit sei-
nem Reformmodell eine wirkli-
che Alternative anbietet. 

Wenn unser Reformmodell 21
scheitert, stehen die Beamten
der geballten Kraft parteipoliti-
scher Interessen gegenüber:

Einheitliches Dienstrecht, Ände-
rung Art. 33/4 und 33/5 mit
Streichung des Begriffs „Herge-
brachte Grundsätze“, alle Rege-
lungen durch neue Gesetze.
Das ist der Tod des Beamten-
status. 

Niemand darf sich der Illusion
hingeben: Ach mir kann doch
nichts passieren, ich bin doch
schon Beamter. Nach einer Ver-
fassungsänderung gibt es die-
sen Status nicht mehr; jeder ist
betroffen, nicht nur die zukünf-
tigen Beamtinnen und Beam-
ten.

Darum lohnt es zu kämpfen;
denn es geht um unser aller
Zukunft!“
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War nach Mainz gekommen, um
mit der DPolG das Reformmo-
dell 21 zu diskutieren: Peter
Heesen, Bundesvorsitzender
des dbb.

Gern gesehen: Benedikt Martin
Gregg (Senior)-Ehrenvorsitzen-
der und Gerhard Vogler 
(Junior)-Ehrenvorsitzender.

Personalien
Einstimmig wählte der Bundes-
hauptvorstand die Kollegin
Anke Bernhard aus Hessen zur
neuen Bundesfrauenbeauftrag-
ten. Er dankte der bisherigen
Amtsinhaberin Daniela Felix,
die dieses Amt aus persönli-
chen Gründen zurückgegeben
hatte, für ihre engagierte mehr-
jährige Arbeit.

Mit Bedauern nahm das Ple-
num das Ausscheiden des stv.
Bundesvorsitzenden Joachim
Lenders als CDU-Abgeordneter
der Hamburger Bürgerschaft
zur Kenntnis. Kollege Wendt,
selbst engagierter Christdemo-
krat wörtlich:

Kollege Lenders war CDU-Abge-
ordneter in der Hamburger Bür-
gerschaft. Seit den Wahlen vom
29. Februar 2004 ist er kein
Abgeordneter mehr.

Dieses ist die Konsequenz aus
der Tatsache, dass er in der
Hamburger Bürgerschaft gegen
ein Gesetz der von der CDU
geführten Landesregierung
gestimmt hat, mit dem
Gehaltskürzungen zu Lasten
der Hamburger Polizeikollegin-
nen und -kollegen beschlossen
wurden. Bei der jüngsten Neu-
wahl wurde er einfach nicht
wieder als Kandidat aufgestellt.
So geht die CDU mit mutigen
und kämpferischen Gewerk-
schaftern um!
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Nordrhein-
Westfalen
In ihrem Stammland Nord-
rhein – Westfalen verlor die
GdP rund 12 % ihrer Beamten-
stimmen und musste im
Hauptpersonalrat erneut
einen Sitz an die DPolG abge-
ben, die im Vergleich zur Vor-
wahl über 40 % an Stimmen
zulegen konnte. Da auch der
BDK seinen Stimmenanteil
deutlich ausweiten konnte,
schrumpfte der GdP-Vorsprung
weiter ein. Auch bei den Ange-
stellten legten DPolG und BDK
massiv zu, während die GdP
verlor.

In den Behörden, in denen die
DPolG gemeinsam mit ande-
ren Bewerbern bislang die Per-
sonalratsmehrheit stellte,
konnte der Vorsprung ausge-
baut werden; weitere örtliche
Personalräte wurden hinzuge-
wonnen. Auch in den Bezirks-
personalräten legte die DPolG
überall deutlich zu. Der Verlie-
rer hat einen Namen: GdP!

In Zahlen:
Bereits im Jahr 2000 hatte die
GdP in NRW insgesamt 2 382
Stimmen im Bereich der Beam-
tenliste für den HPR einge-
büßt, jetzt wurde der Verlust
sogar noch größer: Ein dickes
Minus von 2 429 Stimmen!

Auch bei den Tarifbeschäftigten
legte die DPolG zu und konnte
etliche Sitze in den örtlichen
Personalräten erringen. Gerd
Vieth legte auch auf Landese-
bene zu; seit 1996 steigerte er

also. Rainer Wendt hatte für ihn
und den Bielefelder Vorsitzen-
den Burkhard Fritz auch nur Lob
übrig: „Wo die DPolG in der Ver-
antwortung ist, wächst die
Zustimmung für unsere
Arbeit!“

Hessen
Auch in Hessen verzeichnet die
DPolG landesweit einen bemer-
kenswerten Stimmenzuwachs,
wenngleich er nicht ganz so
sensationell wie in Nordrhein-
Westfalen ausgefallen ist. 

Erfreulich ist auch der Zuwachs
an Mandaten insgesamt:

Beim PP Nord wurden aus dem
Stand zwei Mandate errungen,
beim PP Ost wurde ein Mandat
hinzugewonnen, beim PP West
wurden zwei Mandate hinzuge-
wonnen, ebenso beim PP Frank-
furt/Main.

Bundesgrenzschutz
Auch beim Bundesgrenz-
schutz steigerte die DPolG
ihren Stimmenanteil deutlich.
So konnten wir in Bezirks-,
Gesamt- und örtlichen Perso-
nalräten neue Mehrheiten
erreichen.

Im Hauptpersonalrat gelang
ein Stimmenzuwachs von
59 % bei den Angestellten und
19,4 % bei den Beamten. Die
DPolG ist dabei die einzige
Listenvertretung, die bei den
Personalratswahlen 2004
auch prozentual an Stimmen
hinzugewinnt. 

Ein weiteres Ergebnis der Per-
sonalratswahlen 2004. Die
DPolG übernimmt den Vorsitz
in wenigstens drei weiteren
Personalräten und stellt damit
die Vorsitzenden in acht Per-
sonalräten.

Auch auf Ebene der Mittel-
behörden ist ein großer Erfolg
zu verzeichnen. So gelingt der
DPolG in der BGS-Direktion
mit dem Gewinn von 2 Beam-
ten- und einem Arbeitersitz
ein großer Erfolg.

Im Bezirkspersonalrat Nord
geht die Beamtenliste der
DPolG erstmalig als zweit-
stärkste Liste vor dem bgv aus
den Wahlen hervor. Und in
den Bezirkspersonalräten Ost
und West gelingt der Hinzuge-
winn jeweils eines weiteren
Beamtensitzes.

Wo Licht ist, ist
auch Schatten.
Der dbb leistet es sich noch
immer, sich beim BGS mit
einer weiteren dbb Gewerk-
schaft , dem Bundesgrenz-
schutzverband (bgv), an den
Personalratswahlen zu beteili-
gen.

In mindestens zwei Dienst-
stellen, Frankfurt (Oder) und
Berlin, hatten DPolG und bgv 
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Die jüngsten Ergebnisse der Personalratswahlen in Nordrhein-
Westfalen, in Hessen und beim Bundesgrenzschutz belegen ein-
drucksvoll, dass die DPolG weiter auf dem Vormarsch ist. Die
sachbezogene Arbeit der DPolG findet somit nachweisbar die
weiterhin zunehmende Anerkennung unserer Kolleginnen und
Kollegen. Damit hat sich der Trend von Baden Württemberg und
Hamburg – dort hat die DPolG bekanntlich die Mehrheit – und
auch von Bayern fortgesetzt

Landesvorsitzender Rainer
Wendt: „Das Programm der
DPolG mit seinen sachlich fun-
dierten und richtungsweisenden
Konzepten überzeugt immer
mehr. Wir sind sicher, uns auch
künftig weiter steigern zu können,
die Mitgliederzuwächse sind
beachtlich und machen uns Mut.
Ein Dank an alle Kolleginnen und
Kollegen vor Ort, die diesen
Erfolg möglich gemacht haben!“ DPolG-Landesvorsitzender Heini

Schmitt hat mit seiner Mannschaft
überzeugt. Das Motto der DPolG:
Kämpfen und Gestalten wird auch
die Arbeit der nächsten Jahre prä-
gen.

Personalratswahlen 2004:

DPolG bundesweit weiter auf dem Vormarsch

sein Ergebnis von 261 auf jetzt
639 Stimmen! 

Ein Highlight setzte auch Udo
Kutsche aus Mettmann, der
mit seiner starken Rede vor
wenigen Monaten für Furore
gesorgt hatte: Acht Sitze für
die von ihm angeführte
„Koalitionsliste“ und nur noch
drei für die Konkurrenz; fast
„süddeutsche Verhältnisse“

Die hessische Personalrats-
wahl war geprägt von einem
neuen Personalvertretungs-
recht, welches die Anzahl der
Personalräte deutlich redu-
zierte.
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gemeinsame Mehrheiten zu
den Mitbewerbern des DGB. 

Offensichtlich halfen bgv-Ver-
treter durch ihre Stimme den
GdP-Kandidaten in den Perso-
nalratsvorsitz und sicherten
sich selbst Freistellungen
vom Dienst. Die Stimmen des
bgv richteten sich dabei auch
gegen die Kandidaten der
DPolG und verhinderten die
Chance, zur Führung eines
Personalrates durch eine dbb
Gewerkschaft, seien es nun
DPolG oder bgv. Die
eigennützige Wahl von GdP-
Kandidaten zum Personal-
ratsvorsitzenden ist für die
DPolG ein dbb interner Skan-
dal. Auch die Beschäftigten
der Dienststellen werten die-
ses Verhalten zu Recht als
mangelnde Kompetenz und
fehlendes Verantwortungsbe-
wusstsein der dbb-Gewerk-
schaft bgv.

Resümee:
Die DPolG hatte ihre Kandida-
tinnen und Kandidaten in
den Vordergrund gestellt,
weil wichtige Themen nur
vorangebracht werden kön-
nen, wenn die Beschäftigten
das notwendige Vertrauen in
die handelnden Personen
aufbringen. 

Unsere Mandatsträgeraus-
wahl und die Glaubwürdig-
keit unserer Kandidatinnen
und Kandidaten haben sicher
zu den Erfolgen der DPolG
beigetragen. 

Klartext sprach die DPolG
auch zu Themen, die geeignet
sind, unserem Beamtenver-
hältnis und den Berufsstruk-
turen des öffentlichen Dien-
stes insgesamt zu schaden.
Wir haben deutlich gemacht,
dass wir zum Berufsbeam-

tentum stehen und dafür
kämpfen und wir haben
Tarifbeschäftigte davon
überzeugen können, dass
die DPolG mit der dbb-tari-
funion eine machtvolle und
aktive Alternative zu
verkrusteten Strukturen von
DGB-Organisationen bietet.

Angesichts der starken Posi-
tion des dbb, der zurzeit in
einer AG mit dem Bundes-
minister des Innern über
Zukunft und Perspektiven
des öffentlichen Dienstes
verhandelt, fühlen sich
immer mehr Beamte, Ange-
stellte und Arbeiter in der
DPolG gut aufgehoben. 

Dieses zeigen die Personal-
ratswahlen 2004 und auch
unsere entgegen dem allge-
meinen Trend verlaufenden
weiter deutlich steigenden
Mitgliederzahlen.

DPolG

Spitzenkandidat Hans-Joachim
Zastrow: „Ich werte diese Wahlen
von GdP - Kandidaten in den Vor-
sitz als Betrug am Wähler. Der
bgv war mit dem Slogan „Den
Wechsel wählen!“ zur Personal-
ratswahl angetreten. Jetzt zeigt
sich, dass einige Funktionäre nur
ihre Freistellung vom Dienst ret-
ten wollten. 
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Schwer-
behindertenrecht
Änderungen beim Kündigungs-
schutz und Urlaubsrecht

Am 1. Mai 2004 ist das Gesetz
zur Förderung der Ausbildung
und Beschäftigung von schwer-
behinderten Menschen in Kraft
getreten. Damit verbunden sind
auch Gesetzesänderungen hin-
sichtlich des Kündigungsschutzes
und des Urlaubsrechtes schwer-
behinderter Menschen. 

Zusatzurlaub

Beim Zusatzurlaub für schwerbe-
hinderte Menschen ergeben sich
wichtige Änderungen. Der neue
Absatz 2 des § 125 SGB IX
bestimmt, dass bei Eintritt oder
Wegfall der Schwerbehinderten-
eigenschaft im Verlaufe eines
Kalenderjahres der Anspruch auf
Zusatzurlaub nur anteilig
besteht. Dabei hat der schwerbe-
hinderte Mensch für jeden vollen
Kalendermonat der im Beschäfti-
gungsverhältnis vorliegenden
Schwerbehinderteneigenschaft
einen Anspruch auf ein Zwölftel
des Zusatzurlaubs. Bruchteile von
Urlaubstagen, die mindestens
einen halben Tag ergeben, sind
aufzurunden. Eine Abrundung
erfolgt nicht. Dieser ermittelte
Zusatzurlaubsanspruch wird
dem Erholungsurlaub zugeschla-
gen, wobei eine nochmalige Kür-
zung des Zusatzurlaubs ausge-
schlossen ist. In § 125 Absatz 3
SGB IX wird die Übertragbarkeit
von Ansprüchen auf Zusatzur-
laub aus vorangegangenen Jah-
ren neu geregelt. Danach sind bei
der Übertragung des Zusatzur-
laubs in das nächste Kalender-
jahr, auch bei rückwirkender Fest-
stellung der Schwerbehinderten-
eigenschaft die dem Beschäfti-
gungsverhältnis zugrunde lie-
genden urlaubsrechtlichen Rege-
lungen anzuwenden, d. h. der
Urlaub muss grundsätzlich im
laufenden Kalenderjahr gewährt
und genommen werden.

Änderungen beim 
Kündigungsschutz

Auch beim besonderen Kündi-
gungsschutz für schwerbehin-
derte Menschen gibt es Änderun-

gen: So sieht der neue Absatz 5
des § 88 SGB IX vor, dass das Inte-
grationsamt in den Fällen des §
89 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 SGB
IX innerhalb eines Monats vom
Tage des Eingangs des Antrages
auf Zustimmung zur Kündigung
eine Entscheidung zu treffen hat.
Dies betrifft die Fälle, in denen
Betriebe oder Dienststellen nicht
nur vorübergehend eingestellt
oder aufgelöst werden oder das
Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen des Arbeitgebers eröffnet
wurde. Wie schon bei der außer-
ordentlichen Kündigung gilt hier-
bei die Fiktion einer positiven
Entscheidung zugunsten des
antragstellenden Arbeitgebers,
wenn nicht innerhalb der Frist
eine Entscheidung getroffen
wurde. Auch in diesen Fällen
haben der Widerspruch und die
Anfechtungsklage keine auf-
schiebende Wirkung. Des Weite-
ren wurde eine Regelung einge-
führt, wonach die Vorschriften
über den besonderen Kündi-
gungsschutz keine Anwendung
finden, wenn zum Zeitpunkt der
Kündigung die Eigenschaft als
schwerbehinderter Mensch nicht
nachgewiesen ist oder das Ver-
sorgungsamt eine Feststellung
wegen fehlender Mitwirkung des
Antragstellers nicht treffen konn-
te. Der Arbeitgeber benötigt in
diesen Fällen zur Kündigung
eines schwerbehinderten Men-
schen nicht die vorherige Zustim-
mung des Integrationsamtes. Die
Eigenschaft als schwerbehinder-
ter Mensch ist nachgewiesen,
wenn entweder die Schwerbe-
hinderung offenkundig oder der
Nachweis durch einen Feststel-
lungsbescheid nach § 69 Abs. 1
SGB IX erbracht ist.

Das BAG urteilt:
Ortszuschlag bei Eingetragener
Lebenspartnerschaft

Der Kläger ist seit Januar 2001
bei der Beklagten beschäftigt.
Für das Arbeitsverhältnis gilt der
Bundes-Angestelltentarifvertrag.
Nach diesem Tarifvertrag besteht
die Vergütung eines Angestellten
aus der Grundvergütung und
dem Ortszuschlag. Der Ortszu-

schlag verfolgt den Zweck, die
mit einem bestimmten Familien-
stand typischerweise verbunde-
nen finanziellen Belastungen
auszugleichen. Seine Höhe rich-
tet sich nach den Familienver-
hältnissen des Angestellten. Ledi-
ge und geschiedene Angestellte
erhalten den Ortszuschlag der
Stufe 1. Verheirateten, verwitwe-
ten und geschiedenen Angestell-
ten, die aus der früheren Ehe
unterhaltsverpflichtet sind, steht
der höhere Ortszuschlag der Stu-
fe 2 zu. Im Oktober 2001 begrün-
dete der Kläger mit einer Person
gleichen Geschlechts eine Le-
benspartnerschaft nach dem am 
1. August 2001 in Kraft getrete-
nen Gesetz über die Eingetra-
gene Lebenspartnerschaft
(LPartG). Der Kläger hat die Auf-
fassung vertreten, nunmehr kön-
ne er wie ein verheirateter Ange-
stellter den höheren Ortszu-
schlag beanspruchen. Seine dar-
auf gerichtete Zahlungsklage
haben die Vorinstanzen abgewie-
sen. Die Revision des Klägers hat-
te vor dem Sechsten Senat des
Bundesarbeitsgerichts Erfolg.
Das durch das LPartG geschaffe-
ne Rechtsinstitut der Lebenspart-
nerschaft begründet einen neu-
en Familienstand. Die damit ver-
bundenen Unterhaltspflichten
entsprechen denen der Ehe. Wie
die Ehe ist eine Lebenspartner-
schaft eine exklusive, auf Dauer
angelegte und durch staatlichen
Akt begründete Verantwortungs-
gemeinschaft, deren vorzeitige
Auflösung einer gerichtlichen
Entscheidung bedarf. Die Lebens-
partnerschaft erfüllt alle Merk-
male, an die der Tarifvertrag typi-
sierend den Bezug eines höheren
familienstandsbezogenen Vergü-
tungsbestandteils anknüpft. Die-
ser Familienstand ist im Stufen-
system des Ortszuschlags nicht
berücksichtigt. Mit dem Rechts-
institut der Lebenspartnerschaft
und deren familienrechtlicher
Ausgestaltung durch das LPartG
ist die Tarifnorm nachträglich
lückenhaft geworden. Die Le-
benspartnerschaft ist zwar keine
Ehe. Gleichwohl kann die Tarif-
lücke entsprechend dem Rege-
lungskonzept und dem mit der
Gewährung des Ortszuschlags
verbundenen Zweck systemkon-

form nur durch die Gleichstel-
lung von Angestellten, die eine
Lebenspartnerschaft eingegan-
gen sind, mit verheirateten
geschlossen werden.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
29. April 2004 – 6 AZR 101/03 –

Tarifverhandlun-
gen mit der TdL
gescheitert
Keine Einigung in Arbeitszeitfra-
gen, bei Zuwendung und
Urlaubsgeld

Die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) hat mit Wirkung
zum 30. April 2004 die Regelun-
gen zur Arbeitszeit im BAT und
MTArb ( jeweils Tarifbereich West)
gekündigt. Daraufhin hatte die
dbb tarifunion die Verhandlun-
gen zur Neugestaltung des Tarif-
rechts im öffentlichen Dienst mit
der TdL durch Schreiben vom 
30. März 2004 ausgesetzt. Be-
reits im Sommer des Jahres 2003
wurden die Tarifverträge zur Zu-
wendung (Weihnachtsgeld) und
zum Urlaubsgeld von der TdL ge-
kündigt. Die dbb tarifunion hatte
mit Schreiben vom 8. April 2004
die TdL aufgefordert, über die
Wiederinkraftsetzung der gekün-
digten Tarifverträge in Verhand-
lungen einzutreten. Damit erklär-
te sich die TdL einverstanden. 

In der Verhandlungsrunde am 
12. Mai 2004 in Berlin forderte
die dbb tarifunion die sofortige
Wiedereinsetzung der gekündig-
ten Tarifverträge zur Zuwendung
und zum Urlaubsgeld sowie der
Regelungen zur Arbeitszeit im
BAT und MTArb. Dies lehnte die
TdL ab und forderte weitgehende
Öffnungsklauseln für die Länder
in diesen Fragen. Eine Einigung
war unter diesen Umständen
nicht möglich. Die dbb tarifunion
erklärte daraufhin das Scheitern
der Verhandlungen. Im Hinblick
auf die Neugestaltung des Tarif-
rechts und des Erhalts der
Flächentarifverträge ist es jedoch
notwendig, mit allen Tarifpart-
nern im Gespräch zu bleiben.
Deshalb ist die dbb tarifunion
auch gegenüber der TdL weiter-
hin gesprächsbereit.

16
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Für die Urlaubsplanung:

Notrufe in Europa

Land zentral Polizei Feuer Ambulanz
Andorra 112 110 118 118

Belgien 112 101 100 100

Bulgarien – 166 160 150

Bosnien-Herzegowina 112 92 93 94

Dänemark 112 – – –

Deutschland 112 110 112 div.

Estland 112 110 112 112

Finnland 112 10022 – –

Frankreich 112 17 18 15

Gibraltar – 199 190 199

Griechenland 112 100 199 166

Großbritannien 112 999 999 999

Irland 112 999 999 999

Island 112 – – –
Italien 112 112/113 115 118
Kroatien – 92 93 94
Lettland 112 02 01 03
Liechtenstein 112 117 118 144
Litauen 112 02 01 03
Luxemburg 112 113 112 112
Malta – 191 199 196
Mazedonien – 92 93 94
Moldawien – 902 901 903
Monaco 112 17 18 18
Niederlande 112 – – –
Norwegen – 112 110 113
Österreich 112 133 122 144
Polen 112 997 998 999
Portugal 112 112 112 112
Rumänien 112 955 981 961
Russland – 02 01 03
San Marino 112 112 115 118
Schweden 112 – – –
Schweiz – 117 118 144
Serbien/Montenegro – 92 93 94
Slowakei 112 158 150 155
Slowenien 112 113 112 112
Spanien 112 091 080 061
Tschechien 112 158 150 155
Türkei 112 155 110 –
Ungarn 112 107 105 104
Ukraine – 02 01 03
Vatikan 112 112 115 118
Weißrussland – 02 01 03
Zypern 112 199 199 99

Der Urlaub ist für uns wohl die schönste Zeit des Jahres. Leider
endet er manches Mal auch unerfreulich und ein Rettungsdienst ist
gefordert. Die Erreichbarkeit der Rettungsdienste ist uns in
Deutschland schon von Berufs wegen geläufig, in den europäischen
Ländern aber gelten häufig andere Rufnummern. Unser Tipp: Ent-
nehmen Sie die Rufnummern Ihres Urlaubsgebietes – und wenn Sie
mit dem Auto reisen auch die der Transitländer – der nachfolgen-
den Liste und notieren Sie sich diese in Ihren Reiseunterlagen. Dann
besteht eine noch bessere Chance, dass Ihnen oder auch anderen
nach einem Unglück schneller geholfen werden kann.
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Einleitung
Anfang des Jahres 2002 machte
der Autor im Polizeispiegel darauf
aufmerksam, dass es in der StVO
mit dem Verkehrsunterricht nach §
48 eine Vorschrift gibt, die von den
für die Anwendung der StVO orga-
nisatorisch zuständigen Straßen-
verkehrsbehörden als verkehrs-
pädagogisches Instrument genutzt
werden kann1. Der Beitrag rief ein
bundesweites Echo innerhalb der
Länderpolizeien hervor, das sicher-
lich auch dadurch hervorgerufen
wurde, dass es gerade in den (lei-
der zahlenmäßig sehr gelichteten)
Reihen der Verkehrspolizei ein
ungebrochenes Engagement für
die Ziele der Verkehrsprävention
gibt. Diese Motivation nahm der
Autor zum Anlass, in den Jahren
2002 und 2003 gemeinsam mit
dem Fachbereich Verkehrswissen-
schaften der Fachhochschule für
Polizei Sachsen die tatsächliche
Anwendung dieser Maßnahme zu
hinterfragen2. Im Folgenden wer-
den die Ergebnisse dieser Anwen-
dungsstudie vorgestellt, die vom
Institut für Verkehrsrecht und Ver-
kehrsverhalten Bautzen (IVV Baut-
zen) zu Beginn dieses Jahres ausge-
wertet wurde3.

Zu Beginn der nachfolgend darge-
stellten Untersuchung stand die
auf eine Stichprobenerhebung
gestützte Vermutung4, dass die
Vorschrift des § 48, die seit 1970 in
unveränderter Form in Kraft ist,
von den Straßenverkehrsbehörden
nicht mehr praktiziert wird. Ziel der
Anwendungsstudie war es daher,
einen Überblick über die tatsächli-
che Anwendung des Verkehrsun-
terrichts zunächst im Freistaat
Sachsen und des Weiteren in ande-
ren Bundesländern zu erhalten, um
auf dieser Grundlage Rückschlüsse
auf den Nutzen dieser Präventions-
vorschrift ziehen zu können5.

Methodisches 
Vorgehen
Zunächst wurde vom IVV Bautzen
ein Fragebogen erstellt, wobei die
angeschriebenen Straßenverkehrs-

behörden an Hand der Fragestel-
lungen Auskünfte über ihre
Anwendungspraxis des Verkehrs-
unterrichts geben sollten6. Adres-
saten des Fragebogens waren die
Straßenverkehrsbehörden genau
aus dem Grund, weil diese Behörde
auf der Grundlage von § 48 organi-
satorisch die Hauptverantwortung
für die Existenz oder die Nichtexi-
stenz des Verkehrsunterrichts
trägt.

Eingangs des Fragebogens wurde
zunächst einmal der kommunal-
verfassungsrechtliche Status abge-
fragt, in den die jeweils befragte
Straßenverkehrsbehörde organisa-
torisch eingebettet ist7. Daneben
wurden Fragen allgemeinen
Inhalts zur Größe der Gebietskör-
perschaft und zur Anzahl der Mit-
arbeiter in der Straßenverkehrs-
behörde gestellt. Sämtliche drei
Fragen sollten eine vermutete Ver-
bindungslinie zwischen der Größe
der Gebietskörperschaft, der
Anzahl ihrer Mitarbeiter in der
Straßenverkehrsbehörde und der
Anwendung des Verkehrsunter-
richts offen legen.

Die 15 inhaltlichen Fragen widme-
ten sich in einem Teil der Fragen
dem Komplex der Organisation
und Form (10 Fragen) und in einem
weiteren Komplex den Inhalten
des Verkehrsunterrichts (5 Fragen).
Auf die einzelnen Inhalte der Fra-
gen wird im Folgenden, so weit
erforderlich, näher eingegangen.

Die Fragebögen wurden im Jahr
2002 an die Straßenverkehrsbehör-
den von sämtlichen 29 sächsischen
kreisfreien Städten (7 Städte)8 und
Landkreisen (22) versandt. Da 16
angeschriebene Kommunen ant-
worteten, ergab sich für die sächsi-
sche Teilgruppe eine insgesamt
akzeptable Rücklaufquote von 55
%9.

Im Bundesgebiet wurden weitere
42 Straßenverkehrsbehörden in
sämtlichen anderen Bundeslän-
dern angeschrieben10. Aus dem
Bundesgebiet erfolgte in den Jah-
ren 2002 und 2003 ein Rücklauf
von 27 ausgefüllten Fragebögen, so
dass die Rücklaufquote aus den

anderen Bundesländern 64 %
betrug und das sächsische Teiler-
gebnis sogar noch deutlich über-
traf. Erfreulicherweise antworte-
ten die Straßenverkehrsbehörden
der drei Stadtstaaten allesamt
und auch die Rücklaufquote aus
den Bundesländern Baden-Würt-
temberg, Bayern und Niedersach-
sen betrug 100 %. Allein von den
drei im Bundesland Schleswig-
Holstein angeschriebenen Kom-
munen gingen keinerlei Antwor-
ten ein, so dass dieses Bundesland
nicht zu den Ergebnissen der Stu-
die beitragen konnte.

Die Gesamtrücklaufquote betrug
bei 43 ausgefüllten von 71 ver-
sandten Fragebögen immerhin
60,5 %, was bei Befragungen die-
ser Art durchaus als Erfolg im
Dienste der Verkehrssicherheit
bewertet werden kann11.

Mit den befragten Städten und
Landkreisen wurde eine Bevölke-
rung von weit mehr als 8 Millio-
nen Menschen aus nahezu allen
Bundesländern in der Umfrage
abgebildet. Die Streuung verteilte
sich auf Großstädte ebenso wie
auf Kleinstädte und einwohner-
starke wie einwohnerarme Land-
kreise in alten und neuen Bundes-
ländern. Straßenverkehrsbehör-
den aus allen Bundesländer hat-
ten die gleiche Chance, auf die
Fragen zu antworten. Damit bildet
die Studie ein recht genaues Bild
der Grundgesamtheit von
Straßenverkehrsbehörden bun-
desdeutscher Städte und Land-
kreise ab. Die Studie kann dem-
nach sowohl für den Freistaat
Sachsen als auch für das gesamte
Bundesgebiet als repräsentativ
bezeichnet werden.

Aus den vielen, z. T. sehr ausführli-
chen Begleitschreiben, die nahezu
durchweg von den die Untersu-
chung in der Sache prinzipiell
begrüßenden Behörden- und
Amtsleitern persönlich verfasst
wurden, ergab sich ein großes
Interesse an den Ergebnissen der
Anwendungsstudie12.

Im Folgenden werden die Ergeb-
nisse der Studie zunächst einmal

unkommentiert dargestellt, um
dann in einem bewusst kurz
gehaltenen bewertenden Teil ein
Fazit über die neu gewonnenen
Erkenntnisse ziehen zu können.
Dabei ist der Verkehrsdienst gera-
de aus dem Grund eine hervorra-
gende Diskussionsplattform, weil
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Verkehrsunterricht nach § 48 StVO – 
eine bundesweite Anwendungsstudie 
Prof. Dr. jur. Dieter Müller, Bautzen

1 Müller, Dieter, Verkehrsunterricht gem. 
§ 48 StVO – ein neues Betätigungsfeld für
die Polizei?, in: Polizeispiegel Heft 1/2002,
Fachteil Bund S. 21 ff.; nicht näher
bezeichnete §§ sind solche der StVO.

2 Der Autor leitet diesen Fachbereich seit
Oktober 2002.

3 Das IVV Bautzen arbeitet u. a. auch mit
der Polizei zusammen, um die beiden
Komplexe verkehrspolizeiliche Arbeitsme-
thodik, -organisation sowie die Aus- und
Fortbildung im Verkehrsbereich zu eva-
luieren, um zu Verbesserungsvorschlägen
zu gelangen. Internet:
www.ivvbautzen.de

4 Die Stichproben wurden bei einigen säch-
sischen Kommunen über Telefoninter-
views erhoben.

5 Die Erhebung erfolgte in zwei Wellen,
wobei die innersächsische Erhebung die
erste, im Jahr 2002 erhobene Welle bilde-
te.

6 Eingedenk der Tatsache, dass die bundes-
deutschen Kommunen schon seit Jahren
mit erheblichen Finanz- und Personalpro-
blemen zu kämpfen haben, wurde wegen
des Zeitaufwandes zur Beantwortung der
3 statistischen und 15 inhaltlichen Fragen
keine hohe Rücklaufquote erwartet und
lediglich um Beantwortung im Dienste
der Sache der Verkehrssicherheit gebeten.

7 Vorgegeben wurden Felder für Landkreis,
kreisfreie Stadt und kreisangehörige
Stadt. Es antworteten insgesamt 20 kreis-
freie Städte und 23 Landkreise.

8 Darunter befanden sich auch die drei
größten sächsischen Städte Dresden, Leip-
zig und Chemnitz. 

9 Bei den kreisfreien Städten beantworte-
ten sechs der sieben kreisfreien Städte
Sachsens den Fragebogen, während von
den angeschriebenen 22 Landkreisen mit
10 beantworteten Fragebögen weniger
als die Hälfte der Befragten eine Antwort
gaben.

10 Dabei wurden auch zahlreiche Landes-
hauptstädte sowie weitere Großstädte
angeschrieben und außerhalb der Stadt-
staaten Berlin, Hamburg und Bremen je
Bundesland zusätzlich zwei weitere Land-
kreise oder kreisfreie Städte angefragt, die
über eine zufällige Auswahl nach Landkar-
te ausgewählt worden waren. Es wurde
dabei darauf geachtet, dass von Flensburg
bis Waldshut-Tiengen, Köln bis Görlitz die
gesamte geographische Länge und Breite
Deutschlands ausgeschöpft wurde und
mit den Städten Berlin, Hamburg, Köln
und München ebenfalls die Millionen-
städte abgefragt wurden. 

11 Der Verfasser bedankt sich nochmals
recht herzlich bei den verantwortlichen
Personen für ihre Unterstützung dieser
Untersuchung. Ohne das ehrliche und
vollständige Ausfüllen der Fragebögen
wären diese Studie und dieser Aufsatz
nicht möglich gewesen.

12 Lediglich ein angeschriebener Landkreis
beklagte sich darüber, dass die Befragung
mit dem Landkreistag des betreffenden
Bundeslandes (NRW) nicht abgesprochen
war und verweigerte mit dieser Begrün-
dung die Beantwortung der Fragen. Im
Umkehrschluss beweist dieses Ergebnis
eindrucksvoll die Eigenständigkeit der
angeschriebenen kommunalen Gebiets-
körperschaften in den Sachfragen der
Anwendung des Verkehrsrechts.
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zahlreiche der beteiligten Gebiets-
körperschaften zu dessen Abon-
nentenstamm zählen und auch
der erste Problemaufriss seiner-
zeit in dieser Zeitschrift veröffent-
licht worden ist.

Die Ergebnisse der
Untersuchung
Frage 1: Wird in Ihrem Bereich
Verkehrsunterricht nach § 48 StVO
derzeit praktiziert?

Die wichtigste Frage der Studie
bezog sich auf die tatsächliche
Anwendung des Verkehrsunter-
richts. Es sollte abgefragt werden,
ob das Rechtsinstitut heute wirk-
lich noch genutzt wird und in wel-
chen Regionen Deutschlands die
Nutzung in überdurchschnittli-
chem Umfang erfolgt.

Die Frage musste allerdings nach
der im voraus erhobenen Stichpro-
be von der Prämisse ausgehen,
dass der Verkehrsunterricht der-
zeit in ganz Deutschland über-
haupt nicht mehr angewendet
wird.

Den befragten Behörden wurden
bei der geschlossen formulierten
Frage die beiden Antwortkategori-
en Ja und Nein vorgegeben.

Die Frage wurde von sämtlichen
43 teilnehmenden Behörden
beantwortet. Die Beantwortung
zeigte, dass derzeit in sechs Berei-
chen Verkehrsunterricht erteilt
wird, während in den übrigen 37
Zuständigkeitsbereichen auf die
Anwendung des Verkehrsunter-
richts verzichtet wird. Auf Grund
der geringen Anzahl der Anwen-
der des Verkehrsunterrichts sollen
die positiv antwortenden Gebiets-
körperschaften im Folgenden
namentlich erwähnt werden13.
Aus dem Bundesgebiet wird von
den drei Städten Bamberg, Berlin
und München von der Anwen-
dung des § 48 berichtet, während
die drei positiven Ergebnisse des
Freistaates Sachsen aus den Land-
kreisen Chemnitzer Land,
Delitzsch und Zwickauer Land
berichtet wurden.

Damit wird bundesweit bei ca. 
14 % der antwortenden Teilneh-
mer und sachsenweit bei nahezu
19 % der antwortenden Teilneh-
mer Verkehrsunterricht nach § 48
erteilt. Absolut wird der Verkehrs-
unterricht jedoch derzeit lediglich
in den drei Bundesländern Berlin,
Bayern und Sachsen angewandt,

während aus den anderen 13 Bun-
desländern keine Anwendung des
Verkehrsunterrichts bekannt wur-
de14. In keinem der angeschriebe-
nen Landkreise außerhalb Sach-
sens wird nach den bisherigen
Ergebnissen Verkehrsunterricht
erteilt.

Frage 2: Aus welchen Gründen
wird der Verkehrsunterricht nicht
oder nicht mehr praktiziert?

Die nach dem vorangegangenen
Ergebnis der Studie zweitwichtig-
ste Frage bezog sich auf die Grün-
de, die bei den 37 befragten und
negativ antwortenden Behörden
zu dem aktuellen Verzicht auf die
Anwendung des Verkehrsunter-
richts führten.

Als Antwortkategorien wurden
sechs in geschlossener Form vor-
gegebene Antworten und ein offe-
nes Textfeld angeboten, das mit
weiteren Argumenten gefüllt wer-
den konnte. Mehrfachnennungen
waren möglich.

Die sechs festen Kategorien wur-
den wie folgt benannt:

1. Zu wenig Personal 15

2. Unpraktikabel 8

3. Zu zeitaufwändig 8

4. Sinnlos 4

5. Zu kostenintensiv 3

6. Schlechte Erfahrungen 2

Im freien Textfeld wurden folgen-
de Gründe benannt:

– Die Maßnahmen nach StVG
und FeV genügen (6 mal
genannt),15

– es wird kein greifbares Ergeb-
nis sichtbar (1-mal),

– der Verkehrsunterricht wurde
von der Polizei als Disziplinie-
rungsmittel missbraucht (1-
mal),

– es erfolgen keine Benennun-
gen von Personen für den Ver-
kehrsunterricht (1-mal),

– es sollen zunächst genauere
Regelungen nach dem landes-
weitem Erlass zur Anwendung
des § 48 abgewartet werden.16

Damit stützten sich die 37 den
Verkehrsunterricht nicht praktizie-
renden Straßenverkehrsbehörden
auf insgesamt 50 benannte Argu-
mente, die nach ihrer Auffassung
gegen eine Anwendung dieses
Rechtsinstitutes sprechen.

Frage 3: Wurde der Verkehrsunter-
richt früher einmal praktiziert?

Diejenigen 37 Städte und Land-
kreise, die derzeit keinen Verkehrs-
unterricht erteilen oder erteilen
lassen, wurden darüber befragt,
ob in ihrem Zuständigkeitsbereich
früher einmal vom Verkehrsunter-
richt Gebrauch gemacht wurde.

Mit dieser Fragestellung sollte die
Frage überprüft werden, ob das
Rechtsinstitut in früherer Zeit ein-
mal genutzt oder von Beginn an
abgelehnt wurde.

In insgesamt 13 Fällen wurde der
Verkehrsunterricht in früherer Zeit
durchgeführt, wobei die Bandbrei-
te der Einstellung des Verkehrsun-
terrichts zwischen den Jahren
1974 bis zum Jahr 2001 schwank-
te.

Damit wurde in 35 % der die der-
zeitige Anwendung des Verkehrs-
unterrichts verneinenden Behör-
den dieser Unterricht bereits in
früheren, teilweise noch gar nicht
weit entfernten  Zeiten für einige
Jahre durchgeführt.

Bildet man die Summe aus den
derzeitigen und ehemaligen
Anwendern des Verkehrsunter-
richts, so ergibt sich die Anzahl
von 19 Straßenverkehrsbehörden,
die überhaupt einmal Berührung
mit der Durchführung des Ver-
kehrsunterrichts hatten oder noch
haben. Damit wurde in 44 % aller
antwortenden Behörden der Ver-
kehrsunterricht bereits einmal für
längere Zeit praktiziert, während
in 56 % aller Befragten der Ver-
kehrsunterricht noch nie prakti-
ziert wurde.

Frage 4: Aus welchen Gründen
wurde der Verkehrsunterricht auf-
gegeben?

Auf diese in der Antwortmöglich-
keit offen gehaltene Frage konn-
ten nur die 13 Behörden antwor-
ten, in denen der Verkehrsunter-
richt früher einmal erteilt, zwi-
schenzeitlich aber aufgegeben
wurde. Die Fragestellung bot den
antwortenden Straßenverkehrs-
behörden ein weiteres Mal die
Gelegenheit, inhaltliche Argumen-
te für einen Verzicht auf die Ausü-
bung des Verkehrsunterrichts
anzuführen.

Die Antworten wiederholten zu
einem großen Teil die auf Frage 2
mitgeteilten Argumente. Hinzu
traten als weitere Argumente ein
mehrfach berichtetes nicht stim-
miges Kosten-Nutzen-Verhältnis
sowie eine einmal berichtete Nie-

derlage in einem Verwaltungspro-
zess, in dessen Verlauf es um die
Rechtmäßigkeit der Anordnung
eines Verkehrsunterrichts ging und
der von dem betreffenden Landkreis
mit negativer Kostenfolge verloren
wurde17.

Zu einem großen Teil waren in den
Behörden jedoch keine Informatio-
nen mehr darüber vorhanden, aus
welchen Gründen der Verkehrsun-
terricht seinerzeit (oft in den 80er-
Jahren) eingestellt worden ist.

Frage 5: In welcher Form wird bei
Ihnen Verkehrsunterricht erteilt?

Die Fragen 5 bis 15 richteten sich
ausschließlich an die Behörden, in
denen aktuell Verkehrsunterricht
erteilt wird und wurden daher nur
von den sechs praktizierenden
Behörden beantwortet.

Sämtliche Behörden berichteten
von einem lediglich eintägigen Ver-
kehrsunterricht. Eine mehrtägige
Variante wird nirgendwo in den
befragten Bereichen praktiziert,
sodass die Beantwortung der Frage
6, die sich auf die mehrtägige Vari-
ante des Unterrichts bezog, obsolet
wurde und damit insgesamt aus der
Untersuchung heraus fiel.

Durchgängig wird der Verkehrsun-
terricht dabei in der Form einer
Doppelstunde (90 Min.) durchge-
führt.

Frage 7: Wer vermittelt die Ausbil-
dungsinhalte?

In der Form von sechs geschlosse-
nen und einer offenen Antwortkate-
gorie wurde abgefragt, welche Per-
sonen den Verkehrsunterricht ertei-
len. Die sechs geschlossenen Kate-
gorien erwähnten eigene Mitarbei-
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13 Eine Anonymität der zu veröffentlichen-
den Ergebnisse der Untersuchung wurde
den befragten Straßenverkehrsbehörden
nicht zugesichert.

14 Allerdings erfolgte auf den Aufsatz des
Verfassers hin im Jahr 2002 eine konkre-
te Anfrage zur Wiedereinführung des
Verkehrsunterrichts aus dem nordrhein-
westfälischen Landkreis Warendorf, von
dessen weiterer Entwicklung jedoch
nichts bekannt wurde.

15 Diese Maßnahmen gem. §§ 2 a, 2 b, 4
StVG i.V.m. §§ 35, 36, 38, 42, 43 FeV, die
auch teilweise benannt wurden, sind:
Aufbauseminar, besonderes Aufbause-
minar und verkehrspsychologische Bera-
tung.

16 Diese Antwort kam aus Mecklenburg-
Vorpommern, das im April 2002 die
zwangsweise Einführung des Verkehrs-
unterrichts durch die Straßenverkehrs-
behörden per Erlass regelte.

17 Tatsächlich berichtete der betreffende
niedersächsische Landkreis, dass der Ver-
kehrsunterricht als Folge des verlorenen
Verwaltungsgerichtsprozesses einge-
stellt wurde.
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ter, andere Dozenten, eigene und
andere Dozenten, Fahrlehrer, Poli-
zeibeamte und Mitarbeiter der
Verkehrswacht. In der freien Ant-
wortkategorie konnten Straßen-
verkehrsbehörden andere Organi-
sationen benennen, die von ihr
mit der Durchführung des Ver-
kehrsunterrichts beauftragt wur-
den.

In den sechs beantworteten Fällen
wurde der Verkehrsunterricht in
vier Bereichen ausschließlich von
Beamten der Polizei und in zwei
Bereichen ausschließlich von Mit-
arbeitern der Kreisverkehrswacht
durchgeführt.

Frage 8: Wie oft findet ein Ver-
kehrsunterricht statt?

In der Form von vier geschlosse-
nen Antwortkategorien wurde
abgefragt, wie oft der Verkehrsun-
terricht auf das gesamte Jahr
gesehen angewendet wird. Es
wurde weder eine monatliche,
noch gar eine wöchentliche Fre-
quenz des stattfindenden Ver-
kehrsunterrichts vermutet. Die
Kategorien reichten über die ein-
malige Durchführung über die
zweimalige bis zur fünfmaligen
oder mehr als fünfmaligen Durch-
führung.

Die Antwortpalette auf diese Fra-
ge nach der Häufigkeit der
Anwendung des Verkehrsunter-
richts reichte von 1-mal/jährlich
bis zu mehr als 5-mal/jährlich.

Bei weitem am meisten wird in
München vom Verkehrsunterricht
Gebrauch gemacht. Dort findet
wöchentlich an 3 bis 4 Tagen Ver-
kehrsunterricht statt, während am
unteren Ende der Antworten in
der Stadt Bamberg lediglich ein-
mal im Jahr Verkehrsunterricht
erteilt wird.

Frage 9: Wie viele Teilnehmer wer-
den in einem Kurs unterrichtet?

Mit der Frage nach der Anzahl der
Teilnehmer pro durchgeführtem
Verkehrsunterricht sollte ein
Überblick über den tatsächlichen
Durchlauf von Kursteilnehmern
gewonnen werden.

Die Anzahl der Teilnehmer eines
Kurses bewegt sich in drei Fällen
bei weniger als 10 Teilnehmern,
während in zwei Fällen die berich-
teten Teilnehmerzahlen über 15
Teilnehmern liegen. Den Spitzen-
wert erreichte die Stadt München,
in der die Gruppenstärke der am
Verkehrsunterricht teilnehmen-

den Personen jeweils zwischen 20
bis 45 Personen beträgt. Einzelun-
terricht wird nirgendwo prakti-
ziert.

Frage 10: Wird eine Teilnahme-
gebühr erhoben?

Mit einem Verkehrsunterricht
werden den Kursteilnehmern
Lerninhalte durch für diesen
Unterricht besonders qualifizierte
Verkehrspädagogen vermittelt.
Diese Leistung kann wie z. B. ein
Aufbauseminar grundsätzlich von
der Zahlung einer Kursgebühr als
Gegenleistung abhängig gemacht
werden.

In keinem der sechs berichteten
Fälle wird eine solche Teilnahme-
gebühr erhoben, sondern der Ver-
kehrsunterricht für die Kursteil-
nehmer kostenlos erteilt.

Frage 11: Auf welcher Vorinforma-
tion beruht die Anordnung des
Unterrichts?

Der Verkehrsunterricht wird nur
dann von der Straßenverkehrs-
behörde angeordnet, wenn ihr
aktuelle Vorinformationen über
dessen Notwendigkeit für
bestimmte Personen vorliegen.
Diese Vorinformationen können
aus unterschiedlichen Quellen
stammen.

Berichtet wurde von folgenden
Informationsquellen:

– Polizei (4-mal benannt),

– Bußgeldstellen (4-mal),

– Gerichte (2-mal),

– Jugendgerichtshilfe (1-mal).

In keinem Fall wurde über die
Kursteilnehmer eine Auskunft aus
dem Verkehrszentralregister ein-
geholt.

Frage 12: Welchen Altersgruppen
wird Verkehrsunterricht erteilt?

Nach § 48 ist es möglich den Ver-
kehrsunterricht in unterschiedli-
chen Altersgruppen zu erteilen.

In drei Bereichen wird der Ver-
kehrsunterricht ausschließlich in
altersgemischten Gruppen erteilt.
In einem Bereich wird der Unter-
richt ausschließlich der Gruppe
der jungen Fahrerinnen und Fah-
rer erteilt. In zwei Bereichen, näm-
lich den Städten Berlin und Mün-
chen, wird der Unterricht je nach
vorhandenen Meldungen alters-
gemischt, jungen Fahrerinnen und
Fahrern oder Erwachsenen erteilt.
Eine Behörde berichtete von
besonderem Verkehrsunterricht
ausschließlich für Senioren.

Frage 13: Welche Unterrichts-
inhalte vermitteln Sie?

Die möglichen Unterrichtsinhalte
des Verkehrsunterrichts werden
von der Vwv-StVO zu § 48 bewusst
vage gehalten. Es wurden sechs
Kategorien von möglichen Unter-
richtsinhalten abgefragt, die wie
folgt beantwortet wurden:

– Regeln der StVO (in allen sechs
Fällen),

– Verkehrsstrafrecht (in fünf Fäl-
len),

– Gefahrenlehre (in vier Fällen),

– Psychologische Inhalte (in drei
Fällen),

– Haftungsrecht (in drei Fällen),

– Bußgeldrecht (in zwei Fällen).

Frage 14: Welche Medien nutzen
Sie?

Die Qualität des Unterrichts ist
stark von den pädagogischen und
didaktischen Fähigkeiten der ver-
mittelnden Dozenten abhängig.
Mit der Frage wurde in zwei Kate-
gorien die Nutzung von Tages-
lichtprojektor (Polylux)/Flipchart
bzw. Film/Video abgefragt.

In sämtlichen Fällen des Verkehrs-
unterrichts werden Filme bzw.
Videos als pädagogisch unterstüt-
zende Hilfsmittel eingesetzt. In
vier Fällen werden die Unterrichts-
inhalte über Folien bzw. Lehrinhal-
ten auf Flipcharts transportiert
und in einem Fall wurde zusätzlich
eine Power-Point-Präsentation
eingesetzt.

Die offenen Frage 15, mit der nach
einer Einschätzung über die Chan-
cen und die Zukunft des Verkehrs-
unterrichts gefragt wurde, ist in
keinem Fall beantwortet worden.

Bewertung der
Ergebnisse
Die Ergebnisse der Studie können
Auswirkungen auf verschiedene
Bereiche und Institutionen, insbe-
sondere auch für Polizeidienststel-
len haben.

Angesprochen von den Ergebnis-
sen der Studie ist zunächst einmal
der Verordnungsgeber, also das
Bundesministerium für Verkehr,
Bauen und Wohnen, in dessen
Hand die normative Ausgestal-
tung des Rechtsinstituts liegt.
Weiterhin sind aber auch die ein-
zelnen Bundesländer angespro-
chen, die z. B. Anregungen zu
einer möglichen Abschaffung oder

Novellierung des Verkehrsunter-
richts geben können.

Konkret angesprochen sind jedoch
die Straßenverkehrsbehörden, und
zwar ebenso diejenigen, die der-
zeit den Verkehrsunterricht
anwenden wie auch diejenigen,
die auf dessen Anwendung ver-
zichten.

Schließlich berührt das Ergebnis
der Studie auch die aktuellen und
potenziellen Teilnehmer am Ver-
kehrsunterricht, da sie durchaus
argumentieren könnten, ihnen
würde in ihrem Bereich der Ver-
kehrsunterricht als staatliche ver-
kehrspädagogische Maßnahme
zum Ausgleich von Wissensdefizi-
ten vorenthalten.

Das wichtigste Ergebnis der Befra-
gung zeigt mit einer tatsächlichen
aktuellen Anwendung des Ver-
kehrsunterrichts in nur 6 der ant-
wortenden 43 Straßenverkehrs-
behörden das Bild eines Rechtsin-
stitutes, das nur in einer absolu-
ten Minderheit tatsächlich von
den Behörden umgesetzt wird.

Auf der Grundlage dieses Ergeb-
nisses bestehen nun drei Hand-
lungsmöglichkeiten für den Ver-
ordnungsgeber.

Als erste Handlungsmöglichkeit
könnte der Status quo erhalten
bleiben, damit alles so bleibt, wie
es ist. Man würde demnach mit
der Tatsache leben, dass die staat-
liche Aufgabe des Verkehrsunter-
richts bundesweit nur von 14 %
aller Straßenverkehrsbehörden
umgesetzt, jedoch von 86 % der
Behörden nicht praktiziert wird.

Erstaunlich ist in diesem Zusam-
menhang das Ergebnis der Befra-
gung, dass in 56 % aller antwor-
tenden Straßenverkehrsbehörden
noch nie Verkehrsunterricht gem.
§ 48 erteilt wurde. Damit wird die
wichtige Frage aufgeworfen, in
welcher Haltung diese Straßenver-
kehrsbehörden einer staatlichen
Pflichtaufgabe gegenüberstehen,
die ihnen vom bundesdeutschen
Verordnungsgeber unter zustim-
mender Beteiligung aller Bundes-
länder im Jahr 1970 übertragen
worden ist. Hier ist deutlich an
den Sinn des Rechtsinstitutes zu
erinnern, der vom Verordnungsge-
ber vollkommen zu Recht als ein
„gutes Mittel zur unfallverhüten-
den Aufklärung der Bevölkerung“
bezeichnet worden ist18.

Als zweite Handlungsmöglichkeit
könnte gefolgert werden, dass auf
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einen in derart wenigen Fällen
durchgeführten Verkehrsunter-
richt gänzlich verzichtet und der 
§ 48 aus der StVO gestrichen wird.
Diese Möglichkeit würde den
wenigen noch verbliebenen
Anwendern die Möglichkeit rau-
ben, ein langjährig praktiziertes
Konzept weiterhin durchführen zu
können. An dieser Stelle wird
bewusst nicht auf die Möglichkeit
eines langjährig erfolgreichen
Konzepts abgehoben, weil diese
Aussage auf Grund der vorliegen-
den Studie nicht getroffen werden
kann. Eine Folgebefragung der
sechs den Verkehrsunterricht
durchführenden Straßenverkehrs-
behörden befindet sich derzeit
ebenso in der Phase der Konzepti-
on wie ein Modellunterrichtsplan
für einen modernen, aktuellen
und effektiven Verkehrsunterricht,
der in Kürze vorgestellt werden
kann.

Als dritte Handlungsmöglichkeit
könnte sich der Verordnungsgeber

dazu entschließen, den § 48
umzuformen und zu ergänzen,
um dessen Anwendungsbreite
und -tiefe zu verbessern. Diese
Möglichkeit steht jedoch wegen
des nur rudimentär ausgestalte-
ten Rechtsinstituts auch heute
schon den Straßenverkehrsbehör-
den offen.

Konkrete Ansatzpunkte für Ver-
besserungen wären dafür etwa
die Einführung eines Qualitätssi-
cherungssystems wie das der Zer-
tifizierung von Trägern des Ver-
kehrsunterrichts, der durchaus
nicht von jeder Straßenverkehrs-
behörde erteilt werden muss, son-
dern auf wenige zentrale Behör-
den konzentriert werden kann.

Weiterhin könnte die Verantwor-
tung für den Verkehrsunterricht
zwischen zwei Institutionen part-
nerschaftlich aufgeteilt werden,
wofür sich die beiden Modelle
Straßenverkehrsbehörde/Polizei
oder  Straßenverkehrsbehörde/
Verkehrswacht anbieten würden,

die auch nebeneinander stehen
könnten.

Zusätzlich könnte der Verkehrsun-
terricht auch von einem kommer-
ziellen oder nichtkommerziellen
Drittanbieter durchgeführt wer-
den, der allerdings über die not-
wendigen Kenntnisse und Fähig-
keiten zur professionellen Durch-
führung des Verkehrsunterrichts
verfügen müsste. Ein solches
Modell wird derzeit z. B. vom Insti-
tut für Verkehrsrecht und Ver-
kehrsverhalten Bautzen perspekti-
visch erarbeitet und kann den
Straßenverkehrsbehörden in der
Form eines Modellprojektes zur
Umsetzung angeboten werden.

In jedem Fall findet der Verkehrs-
unterricht jedoch auch zwischen
den verkehrspädagogischen Maß-
nahmen von StVG und FeV seinen
Platz. Das Punktesystem enthält
gerade in dem Bereich zwischen
den Maßnahmen der Fahrerlaub-
nisbehörden noch erheblichen
Lücken, in denen die Fahrerlaub-

nisinhaber bislang nicht durch
pädagogische Maßnahmen
erreicht werden können. Dadurch
werden vielen Fahrerlaubnisinha-
bern im Grunde vor einer
Erhöhung ihres Punktekontos die
auf niedrigerer Schwelle angesie-
delten pädagogischen Möglichkei-
ten und Chancen des Verkehrsun-
terrichts vorenthalten, die indivi-
duell zu einer Fahrweise führen
könnten, die im Ergebnis des
Unterrichts das Punktekonto
ebenso entlasten könnte wie zu
einer Steigerung der Verkehrssi-
cherheit führen würde. Ein sol-
ches, konkret wirkendes Modell
für einen effektiven Verkehrsun-
terricht wird demnächst an dieser
Stelle vorgestellt.

Rückmeldungen zu der vorgestell-
ten Studie aus den Reihen der Poli-
zei sind ausdrücklich erwünscht:
dieter.mueller@polizei.sachsen.de

DPolG

18 So die amtl. Begr. zu § 48 StVO, in: VkBl.
1970, S. 826.
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„Mit Augenmaß und an den
Prioritäten orientiert“, ein sol-
cher Slogan einer Gewerk-
schaft macht offenkundig neu-
gierig. Und so kamen denn Vie-
le, die ohne bei einer Ausrede
erwischt werden zu können,
aus dienstlichen Gründen hät-
ten auch absagen können.
Über den Besuch unseres Mini-
sterpräsidenten Platzeck hat
der POLIZEISPIEGEL bereits in
der letzten Ausgabe „brandak-
tuell“ berichten können. Nicht
minder bedeutend für die
DPolG BRB war am zweiten
Arbeitstag der Besuch des Lan-
desinnenministers Jörg Schön-
bohm, der der Begrüßungsrede
unseres alten und neuen Vor-
sitzenden Frank Domanski auf-
merksam zuhörte. Folglich
konnten ihm die häufig zwi-
schen den Zeilen versteckten
Botschaften nicht entgehen,
die neben Anerkennung auch
deutliche Forderungen und
Wünsche der DPolG an die
Politik enthielten. Insofern
kann die Rede des Innenmini-
sters insgesamt positiv so
interpretiert werden: „Wir
haben verstanden“.

Wahrscheinlich konnte zu die-
sem Zeitpunkt niemand schon
wissen, dass ein auch für die
DPolG BRB wichtiges Thema,
der Digitalfunk (in der Fach-
welt unter „digitalem Sprech-

und Datenfunksystem für die
Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben“, kurz
BOS, bekannt), auf Grund der
hoch komplizierten Europäi-
schen Ausschreibungsregeln
vielleicht doch erst ab 2007
eingeführt werden kann. Zu
lange haben sich Bund und
Länder über die Kosten gestrit-
ten; – die grundsätzliche Ver-
ständigung über das Projekt in
der IMK datiert aus 1996! Die
Ebbe in den öffentlichen Kas-
sen macht es aber nur zum Teil
nachvollziehbar, dass auch
nach nunmehr 8 Jahren eine
endgültige Einigung über die
Kostenverteilung mit einem
geschätzten Gesamtvolumen
zwischen 7 und 10 Milliarden €
in der Endstufe nicht zustande
gekommen ist, denn andere
Stabilitätspakt-Defizitländer
der EU sind inzwischen we-
sentlich weiter. Positiv an der
misslichen Lage ist einzig, dass
es offenkundig gelungen ist,
sich auf gemeinsame Mindest-
standards zu verständigen:
Abhörsichere, Funkschatten-
und rauschfreie, flächen-
deckende Handsprech- und
Fahrzeugfunkversorgung auf
mindestens dem selben Ver-
sorgungsstand wie derzeit der
analoge Funkverkehr mit der
Option der Freihandnutzung
innerhalb von Gebäuden. Dass
andere Polizeigewerkschaften
das genau so sehen, ist bei die-
ser besonders wichtigen Frage
der Gewährleistung der inne-
ren Sicherheit kein Schaden.

So, das musste einfach gesagt
werden, und beschlossen und
gewählt wurde unter der
Tagungsleitung durch Dirk
Blumberg, Uwe Kuball, Sören
Wolf und Mayk Botzet, und
unter der Obhut der Wahlkom-

mission mit Konstanze Grunow,
Cornelia Peronne und Ulf Krü-
ger auch: Mit nie weniger als
85%, teilweise mit 100% der
Stimmen bestätigt bzw. neu
berufen wurden:

� Frank Domanski als Vorsit-
zender

� Michael Werner als 
1. stv. Vorsitzender

� Christine Linkert und 
Uwe Brunzendorf als 
2. stv. Vorsitzende

� Frank Künzler als Landes-
schatzmeister,

blemlose Zusammenarbeit
fortgesetzt werden kann. 

Noch in dieser Ausgabe, auf
der letzten Seite, stellen wir
die „Neueren“ unter den Mit-
gliedern des Landesvorstandes
auch ein wenig persönlich vor
und beginnen dabei mit Chris-
tine Linkert. Und komme bitte
Keine und Keiner, die oder der
da fragt, wer ist Frank Domans-
ki, oder Michael Werner oder
Frank Künzler...?

Zur Beschlussfassung lagen
zahlreiche Anträge vor. Viele
dieser Anträge spiegeln die

Willens- und Meinungsbildung
in unseren Untergliederungen
wider. Vornehmlich die misera-
ble Bezahlung, zu geringe
Beförderungsmöglichkeiten
und die Ost-West-Angleichung
werden nachhaltig beklagt
bzw. angemahnt. Aber auch
die Problematik von Distanz-
waffen und der Digitalfunk
beschäftigen die Kollegen-
schaft. Mit den diese Forderun-
gen bestätigenden, meist ein-
mütigen Beschlüssen haben
die Delegierten dem Vorstand
den Rücken gestärkt, der in
den zurückliegenden Jahren
stets im Sinne dieser Beschlüs-
se aktiv war und auch künftig
sein wird. Dass seine Entla-
stung daher widerspruchslos
erfolgte, liegt auf der Hand.

sowie als Kassenprüferinnen

� Monika Klingbeil und Ines
Metzger, 

die allesamt die Wahl annah-
men.

Aus persönlichen und dienstli-
chen Gründen nicht mehr mit
von der Partie ist Ines Grasse,
die die letzten Jahre für die
Schatztruhe zuständig war; –
danke Ines.

Die Redaktion des POLIZEISPIE-
GELs gratuliert allen Gewähl-
ten ganz herzlich, wünscht
ihnen viel Erfolg bei der
gewerkschaftlichen Arbeit und
sich, dass die gute und pro-

Brandenburg

Impressum:

Redaktion: Rolf Baschant (v. i. S. d. P.)

Landesgeschäftsstelle: 
DPolG Brandenburg
Alleestraße 4
14469 Potsdam
Tel. (03 31) 2 80 44 55
Fax (03 31) 2 70 85 39
Internet: 
www.dpolg-brandenburg.com

ISSN: 0945-0521

Die Spitze der Landesregierung und hochrangige Behördenvertre-
ter konnten als Gastredner und Gäste in der OSA in Potsdam am
21. und 22. April begrüßt werden

Landesdelegiertentag der 
DPolG Brandenburg ein voller Erfolg

Viel Interesse zeigte Innenmini-
ster Jörg Schönbohm auch beim
Besuch der Sponsoren; hier bei
der Firma Jobin Yvon, die sich
auf forensische Systeme spezia-
lisiert hat.
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Was noch vor einigen Jahren
eher hinter vorgehaltener
Hand gemunkelt wurde, zählt
heute zur offen gehandelten
Realität der Gewerkschaftsar-
beit und vor allem der gewerk-
schaftlichen Präsenz: Ohne
Sponsoren geht nichts mehr.
Daher gilt es, den zahlreichen
Unterstützerinnen und Unter-
stützern des Landesdelegier-
tentages, namentlich der psd-
bank Berlin-Brandenburg, ver-
treten durch Herrn Thomas
Biersack, der Freien Arzt- und
Medizinkasse, vertreten durch
Herrn Häring, Heinz von Hei-
den Massivhäuser, vertreten
durch Herrn Helbig, BHW-
Finanzpartner, vertreten durch
Frau Bittorf-Bedzeti, Bayerische
Beamtenversicherung, vertre-
ten durch Herrn Heinemann,
DAKO GmbH Jena, vertreten
durch Herrn Becker, Panasonic,
vertreten durch Herrn Kal-
nischkies, Securatec Detektions-

Systeme, vertreten durch Herrn
Zimmermann, Roland Rechts-
schutz, vertreten durch Herrn
Hoffmann und Herrn Fischer,
Jobin Yvon – Forensische Syste-
me, vertreten durch Frau
Picard, ENFORCER PÜLZ, vertre-
ten durch Herrn Kirsch, NVK
Druck- und Verlagshaus, vertre-
ten durch Herrn Vaske, ganz
herzlichen Dank zu sagen. Und
wer sich darüber aufregt, der
möge bitte nicht vergessen,
dass er z. B. seinen Sonntags-
krimi schließlich auch nur dank
einer Brauerei zu sehen
bekommt.
Zu danken ist auch der Bun-
des-DPolG, die ebenfalls ihren
Obolus zum Gelingen des LDT
beitrug.
Ob es beim Sponsoring immer
gelingt, zu einem ausgewoge-
nen Verhältnis zwischen
Geben und Nehmen zu gelan-
gen, mag dahin stehen; ein
Händedruck vom Ministerprä-

sidenten, ein Plausch mit dem
Innenminister sind Imagewer-
te, für deren Zustandekommen
den Promis an dieser Stelle
auch einmal gedankt werden
soll, selbst wenn sie solches
gerade in einem Wahljahr viel-
leicht gar nicht ungerne tun.
Sponsoring, soviel steht fest,
ist inzwischen völlig normal
und auch vertretbar, solange
wir unsere Ernennungsurkun-
den nicht von einem Wasch-
mittelkonzern und unser Recht
nicht dank untalentierter
Schlagerstars bekommen; - Ihr
wisst, wer hier gemein(t) ist!?

„Solch ein Landesdelegierten-
tag ist immer eine aufregende
und anstrengende Sache, und

ich glaube, dass alle Verständ-
nis dafür haben, dass ich mich
auch darüber freue, wenn dann
alles vorbei ist“, sagte der alte
und neue Landesvorsitzende
Frank Domanski nach Ende der
Veranstaltung, bevor er sicht-
lich erleichtert... in den Dienst
fuhr.

Frau Karin Beyer von Print
Express Potsdam schrieb uns
unmittelbar nach dem LDT, an
dem sie als Gast teilnahm, fol-
genden Leserbrief, aus dem
wir auszugsweise zitieren:

... möchte ich mich für die Ein-
ladung zum LDT recht herzlich
bedanken... Als Ehefrau eines

Tag Ordnung und Sicherheit
gewährleisten und nicht daran
denken, die innere Kündigung
abzugeben...

Positiv bewerte ich auch die
Tatsache, dass diverse Unter-
nehmen präsent waren und
auch ich als Fördermitglied
eine entsprechende Plattform
geboten bekam, nicht nur zu
fördern, sondern auch Nutzer
dieser Veranstaltung sein zu
dürfen.

Für die gewerkschaftliche Ar-
beit wünsche ich allen Mitglie-
dern der DPolG viel Kraft und
Engagement und dem neuen
Landesvorstand viel Erfolg und
Durchstehvermögen bei allen
noch zu lösenden Aufgaben.

Karin Beyer.

langjährigen Polizisten...
waren mir natürlich bestimm-
te Tendenzen und Abläufe in
der Polizeiarbeit nicht fremd...

... beeindruckte mich der sach-
liche und kämpferische Beitrag
des Innenministers Herr
Schönbohm, der sich offen-
sichtlich sehr deutlich und
nicht ohne Grund beim Lan-
desverband BRB für die Unter-
stützung bei der Gestaltung
und Umsetzung der Polizei-
strukturreform bedankte...

Erstaunlich festzustellen ist für
mich bei der Vielzahl der Spar-
maßnahmen an der Polizei,
den Beamten im Besonderen,
dass die Mehrzahl der Kollegen
getreu ihrem Schwur Tag für

Brandenburg

Der neue DPolG-Landesvor-
stand mit bildlicher Bundeser-
weiterung: U. Brunzendorf, 
F. Künzler, M. Werner, Kollege
Speck, Ch. Linkert, F. Domanski,
Kollege Wecker (v.l.n.r.).

Nein, keine Klausur für Führungspersonal, sondern letztes
Hand anlegen an die Redemanuskripte; Kollege Speck,
Innenminister Jörg Schönbohm, Frank Domanski, Frank
Künzler (v.l.n.r.).

Umrahmt vom „Kapital“ an seiner rechten und „Arbeit“ an
seiner linken Seite; Innenminister Jörg Schönbohm am
Counter der psd-bank Berlin-Brandenburg.
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Dass im Herbst in Brandenburg
Landtagswahlen stattfinden, ist
für jede gesellschaftspolitisch
engagierte Organisation ein
guter Grund, ihre Forderungen
an die künftigen Mandatsträge-
rinnen und Mandatsträger her-
anzutragen. Das gilt insbeson-
dere für Gewerkschaften. 

Da die neuen (und alten) Abge-
ordneten von den Parteien auf-
gestellt werden, liegt es für die
DPolG BRB nahe, eben diese Par-
teien zu ihrem Programm im
Umfeld des polizeilichen Aufga-
benspektrums und der Situation
unserer Kolleginnen und Kolle-
gen zu befragen. 

Wenn sich auch die einzelnen
Parteiprogramme zur Wahl,
soweit sie bekannt sind, zum
Teil dazu bereits äußern, so blei-
ben sie doch – naturgemäß – im
Allgemeinen. Wir aber wollen es
genauer wissen!

Daher haben wir sieben von
sicherlich viel mehr wichtigen
Fragen formuliert und der SPD,
der CDU, der PDS, der F.D.P. und
den Grünen mit der Bitte um
Beantwortung zugeleitet. Diese
Antworten werden wir in den
beiden kommenden Ausgaben
(Ausgabe Juli/August und Aus-
gabe September) des Polizei-
spiegels unkommentiert
abdrucken, damit jede Kollegin
und jeder Kollege weiß, wer wel-
che Politik auch für sie oder ihn
und für die Polizei des Landes zu
machen beabsichtigt. 

Dass die Aussagen der Parteien
nicht allein ausschlaggebend für
die individuelle Wahlentschei-
dung sein werden und sollen,
entspricht den guten und
gewohnten Spielregeln der
Demokratie. Dass sie indes Ent-
scheidungshilfe sein können, ist
ein Ziel der „Kleinen Anfrage der
besonderen Art“, die wie folgt

lautet:

1. Sicherheit und Freiheit

Die DPolG BRB stellt fest, dass
angesichts der Bedrohungslage
insbesondere durch den inter-
nationalen Terrorismus, die OK
und das allgemeine Sinken der
Gewalt-Hemmschwelle gerade
bei Jugendlichen ehedem als
„unveräußerlich“ geltende Frei-
heitsrechte eine schrittweise
Einschränkung erfahren. Die
Umsetzung der daraus folgen-
den Maßnahmen obliegt ganz
überwiegend der Polizei, die
einen großen Teil dieser Ein-
schränkungen aus berufsspezi-
fischer Sicht begrüßt. Sie
begrüßt indes nicht die Tatsa-
che, dass damit gesamtgesell-
schaftliche Konflikte vornehm-
lich auf ihrem Rücken ausgetra-
gen werden.

Welche realistischen Maßnah-
men werden Sie ergreifen, um
den wesentlichen Teil der Ursa-
chen dieser Konflikte dort zu
lösen, wo sie entstehen?

2. Besoldungs- und Versor-
gungsgerechtigkeit

Die DPolG BRB stellt fest, dass
die Besoldungs- und Vergü-
tungslücke zwischen Ost und
West ungerecht ist und demoti-
vierend wirkt, zumal es Produk-
tivitätsunterschiede bei den
Polizeien der Länder nicht gibt.

Mit welchen Maßnahmen und
mit welchen „Verbündeten“
werden Sie eine zeitnahe An-
gleichung der Einkommen und
der Versorgung bewirken?

3. Demografische Entwicklung

Die DPolG BRB stellt fest, dass
das demografische Problem
sehr lange nicht hinreichend
wahrgenommen wurde.

Welche Prioritäten werden Sie
setzen, um dem steigenden
Durchschnittsalter der Bevölke-

rung und den prognostizierten
Wanderungsbewegungen im
Lande mit Blick auf die daraus
folgenden Veränderungen der
Polizeiaufgaben Rechnung zu
tragen?

4. EU-Erweiterung und Lasten-
verteilung

Die DPolG BRB stellt fest, dass
das Land Brandenburg neben
den Ländern Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen und Bayern
die EU-Erweiterung am unmit-
telbarsten erfährt. Die DPolG
BRB begrüßt diese Erweiterung
ausdrücklich und uneinge-
schränkt und sieht sie nicht als
Bedrohung. Die DPolG BRB
stellt aber auch fest, dass diese
Unmittelbarkeit im Rahmen
des polizeilichen Aufgaben-
spektrums zu einer Neuvertei-
lung der Lasten führt, die
zumindest zunächst nicht
durch die Vorteile ausgeglichen
werden.

Wie werden Sie diesem
Umstand in qualitativer und
quantitativer Hinsicht die Mit-
tel und Möglichkeiten der Poli-
zei betreffend Rechnung tra-
gen?

5. Qualifizierung

Die DPolG BRB stellt fest, dass
die Anforderungen an die Poli-
zeibeschäftigten mehr und
mehr besondere Qualifikatio-

nen erfordern.

Welche Maßnahmen werden
Sie ergreifen, um diesem
Umstand in ökonomischer Sicht
und im Rahmen der Aus- und
Fortbildung Rechnen zu tragen?

6. Führung

Die DPolG BRB stellt fest, dass
mit der Polizeistrukturreform
eine Straffung der Hierarchien
und eine Aufgabenverteilung
nach unten zu erreichen ist.

Welche konkreten Maßnahmen
werden Sie ergreifen, um die
dabei zu Tage tretenden
Schwächen bei Inhaberinnen
und Inhabern von Führungs-
funktionen zu überwinden?

7. Künftige Gewerkschaftsauf-
gaben

Die DPolG BRB stellt – durchaus
auch selbstkritisch – fest, dass
die multikausalen Veränderun-
gen in der Gesellschaft eine
Neuausrichtung auch der
gewerkschaftlichen Zielstellun-
gen und Wirkungsweisen
bedingen. Die DPolG BRB stellt
sich den damit verbundenen
Herausforderungen.

Welche Rolle sehen Sie künftig
bei den Gewerkschaften, damit
sie ihren Aufgaben und ihrer
Verantwortung zukunftsorien-
tiert gerecht werden können?

Brandenburg

„Kleine Anfrage 
der besonderen Art“
DPolG befragt die Parteien zu ihrer 
„Polizeipolitik“ nach der Landtagswahl 
im Herbst

Herzlichen Glückwunsch
allen, die im Juni Geburtstag haben, namentlich
jenen, die eine „Null“ oder eine „Fünf“ begießen kön-
nen:

Wir wünschen allen Jubilaren Gesundheit und viel Glück
privat und beruflich, Frank Domanski, Landesvorsitzender

Peter Kamischke – 01.06.
Cornelia Marx – 03.06.
Andreas Mitt – 04.06.
Rolf Baschant – 05.06.
Werner Böhme – 06.06.
Wolfgang Vielbaum – 06.06.
Konstanze Grunow – 08.06.
Michael Noack – 09.06.
Walter Neudert – 09.06.
Hans-Jürgen Nitz – 09.06.
Jürgen Kutzner – 11.06.
Dirk Oeltjen – 12.06.
Kay-Uwe Jeschow – 14.06.
Harro Petersen – 14.06.
Heidrun Petkel – 14.06.
Claudia Nowicki – 18.06.

Ralf Plessen – 18.06.
Beate Puhfahl – 20.06.
Jost Reichert – 21.06.
Klaus-Dieter Koopmann – 22.06.
Olaf Schepke – 23.06.
Heike Frank – 25.06.
Manfred Moser – 26.06.
Thomas Schubert – 27.06.
Frank Schütte – 27.06.
Dieter Ahlgen – 27.06.
Hort-Dietrich Bauer – 28.06.
Hans-Joachim Finkenwirth –
28.06.
Heiko Haase – 28.06.
Alexander Wenzel – 29.06.
Cristin Cordes – 30.06.
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Neu im Vorstand:
Christine Linkert
Gerechtigkeitssinn, ein ausge-
prägter Gestaltungswille und
Disziplin charakterisieren die ein-
zige Frau im neuen DPolG-Lan-
desvorstand; – aber nur zum Teil

Linkert, Linkert, ist das nicht...?
Richtig: Christine Linkert ist die
Tarifbeauftragte der DPolG-BRB
und seit dem Landesdelegierten-
tag Mitglied des Vorstandes als
zweite stellvertretende Vorsitzen-
de.

„Bei einer anderen Gewerkschaft
hat man mir auf Landesverband-
sebene keine Chance gegeben,
mein Engagement und meine
Ideen einzubringen“ erklärt Chri-
stine Linkert im Gespräch mit
dem POLIZEISPIEGEL auf die Fra-
ge, warum sie sich für die DPolG
entschieden hat. Ergebnisorien-
tiert, organisiert und durchset-
zungswillig, so gibt sie sich nicht
nur, sondern so lebt sie und so ist
sie. Darum mag die Mutter dreier
erwachsener Kinder weder
geschwätzige Oberflächlichkeit
und verabscheut Unzuverlässig-
keit. Selber aus einer Familie mit
sechs Kindern stammend, lernt
sie früh einen verabredeten,
störungsfreien Ablauf des Alltäg-
lichen zu schätzen. Dass soziale
Kompetenz ohne den Willen zur
ihrer Gestaltung eine Worthülse
bleiben muss, motiviert sie, Zeit
als Gelegenheit zum Tun und
Handeln zu nutzen. Verheiratet
mit einem Flugingenieur, der im
Schichtdienst arbeitet, sieht sie
sich selber als die eher treibende
Kraft in der Familie. Ihre eigene
Kraft findet sie in dem harmoni-
schen Spannungsbogen, der sich
aus der Ruhe und Verlässlichkeit
ihres Mannes ergibt.

Auf Umwegen kam die studierte
Ingenieur-Pädagogin zur Polizei.
Zwischenzeitlich nach der „Wen-
de“ im Bereich des Projektmana-
gements tätig, als Dozentin im
EDV-Sektor eingesetzt, lernt sie,
freiberuflich beschäftigt, auch die
Schattenseiten des freien Mark-
tes kennen, bis sie als Sachbear-
beiterin für Aus- und Fortbildung
im Zentraldienst wieder eine für
sie befriedigende, feste Anstel-
lung findet.

Ein Leben ohne aktive sportliche
Betätigung, ohne Jogging und

Gymnastik, kann Christine Lin-
kert sich eigentlich gar nicht vor-
stellen, und so gelingt es ihr,
neben den vielen „Rollen“, die sie
auszufüllen hat, auch die Zeit
dafür zu organisieren.

„Freizeit ist für mich die von
anderen Pflichten freie Gelegen-
heit, Dinge zu tun, bei denen ich
etwas Neues lernen kann“,
bekennt sie und lässt keinen
Zweifel daran, dass sie Mühe hät-
te, nur so in der Sonne zu sitzen,
zumal dann, wenn sich erweist,
dass es in ihrem Blickfeld Not-
wendiges zu tun gibt, insbeson-
dere in ihrem Garten.

Die „andere“ Christine Linkert
weiß sich aber auch zurückzuzie-
hen, spielt klassische Gitarre und
liest Bücher vornehmlich über
Geografie, Reisen und Psycholo-
gie. Soap und flache Comedy sind
ihr ein Gräuel, über Loriot indes
kann sie herzhaft lachen.

Weder als „Quotenfrau“ noch als
„Tariftante“ wird sie mit sich
umgehen lassen, daran lässt sie
keinen Zweifel. Parteilos wegen
der zu vielen Kompromisse aus
Überzeugung, sieht sie in enga-
gierter Gewerkschaftsarbeit ein
für sie geeignetes Aktionsfeld.
Ihre klare Ansage, dass es richtig
und notwendig ist, sich auch für
andere zu engagieren, duldet kei-
nen Widerspruch und überzeugt
durch die Persönlichkeit. Dass sie
gemeinschaftsfähig und flexibel
ist, heißt aber nicht, dass sie, die
meint, ohnehin zu oft „ja“ gesagt
zu haben, wenn es darum ging,
nicht nur zu reden, sondern auch
zu handeln, widerstandslos alles
abnickte. Und deswegen wird sie
im Urlaub auch durch Masuren
radeln; - zurück zu dem Wurzel,
nicht, weil es „in“ ist, sondern
weil es sie interessiert. Nichts au-
ßerfamiliäres Überraschendes
wird sie daran hindern.
*) Bildunterschrift: Ein zentrales Zitat aus
„Der blaue Boll“ von Ernst Barlach

Nichts bleibt vom Forschungs-
und Wissensdrang der Mensch-
heit und der Statistiker verschont,
sodass eines Tages auch festste-
hen wird, ob es einen Zusam-
menhang zwischen Spargel und
Slalom gibt. Wir begnügen uns
für heute damit, dass die Jungs
aus Beelitz einfach besser als ihre
Konkurrenz waren.

Die zweite Orientierungsfahrt,
diesmal unter der freundlichen
Schirmherrschaft von Herrn KD
Neumann, führte durch den Flä-
ming. Sie startete am 01.05. an
der APW Michendorf, und die Ver-
anstalter, der SB Brandenburg,
hatte wieder einmal viele Tücken
und schwierige Parcours in die
Tour eingebaut.

Über landschaftlich wunderschö-
ne Straßen führte die Strecke
durch den Teil des Fläming, der
bei der letzten Fahrt nicht
berührt wurde (es sei denn von
jenen, die vom Wege abkamen).
Reichlich mit Sehenswürdigkei-
ten, Natur- und Kulturdenk-
mälern gesegnet, hätte die Tour
auch eine Landpartie mit Werbe-
charakter für unser schönes Bran-
denburg sein können, wären da
nicht die vertrackten Aufgaben
gewesen, die zu Recht Kopfzer-
brechen bereiteten. Dass der
Brandenburger an sich nicht
gerade von überbordender
Geschwätzigkeit gekennzeichnet
ist, darf schön seit längerer Zeit
als gesicherte Erkenntnis gelten.
Dass er aber hilfsbereit und kun-
dig ist, steht zumindest seit die-
ser Orientierungsfahrt fest, denn
zahlreiche Aufgaben, die es zu
lösen galt, wurden dadurch
bewältigt, dass die Teilnehmer
sich vertrauensvoll an die jeweils
einheimische Bevölkerung wand-
ten. Verboten war das ja nicht.

Nicht nur Pfiffigkeit, sondern
auch das fahrerische Können war
mehrfach gefragt, und so ging es
gleich zu Beginn der Tour mit
einem Slalom los. 

Eher zur Alltagsroutine zählte die
Aufgabe, einen Verkehrsunfall
aufzunehmen. Aber anders als in
der Realität tickte die Uhr im Hin-
tergrund.

Am Ende der Prüfung galt es,
einen Langsamfahrparcours zu
bewältigen, garniert mit einigen
kniffligen Fragen. Der Mensch
denkt, der Orientierungsfahrer
lenkt; - ein wenig erstaunlich
war es schon, aus welchen ver-
schiedenen Richtungen die
Mannschaften an diesem Kon-
trollpunkt eintrafen. Irgendwie
war die Neigung einiger Beteilig-
ter, sich dieser Prüfung zu stel-
len, zunächst gar nicht sonder-
lich groß. Aber selbst dann,
wenn es zutrifft, dass der
Mensch nicht vom Brot allein
lebt, entfaltete der dezente Hin-
weis auf tolle Gewinne, ansehn-
liche Pokale und schicke Tombo-
la-Preise doch seine überzeugen-
de Wirkung; - spontan!

Das Ende dieser Nicht-Dienst-
fahrt fand am gemütlichen
Lagerfeuer statt, wobei auch die
Sieger aus Beelitz gebührend
geehrt wurden.

Nichts geht mehr ohne Sponso-
ring, was früher Spende hieß
und meist derart beschrieben
wurde, dass Eine oder Einer
einen Obolus entrichtet habe.
Danach wurde, wer mittat, als
Jemand gewürdigt, der sich oder
etwas eingebracht hat. Heute
nun danken wir allen, die die Ori-
entierungsfahrt ermöglicht
haben, namentlich dem DPolG-
Landesverband und dem ADAC-
Sicherheitszentrum Linthe, mit
dessen Hilfe 4 Fahrsicherheit-
strainings vergeben werden
konnten. Und da man gar nicht
früh genug beginnen kann,
erklären wir schon heute, dass
wir uns beim nächsten Mal auch
über jede Form der Unterstüt-
zung freuen. Das nächste Mal
soll übrigens noch schicker wer-
den und wird dann im Juni 2005
stattfinden. Vielleicht beantwor-
tet das dann auch die Spargelfra-
ge.

Wer meckern will, mag das ruhig
tun, wer Anregungen hat, möge
mit diesen bitte nicht hinter dem
Berg halten und wer was Nettes
sagen hat, oder gar loben möch-
te, soll das nicht unterlassen. 

Mayk und Rene

Brandenburg

„Ich muss, also will ich“*); 
Christine Linkert

Die Sieger kamen aus der PW Beelitz
Nicht nur den besten Spargel bringt die Beelitzer Gegend hervor,
auch die besten Orientierungsfahrer kommen von dort.
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AAm 13. Juni 2004 finden seit
1979 zum 6. Mal die direkten
Wahlen zum Europäischen
Parlament statt. Mit diesen
Wahlen entscheiden erstmals
die Bürger von nunmehr 25
Mitgliedsländern über die
Zusammensetzung und damit
auch die Politik der europäi-
schen Bürgervertretung. Wie
sich der EU-Raum von nun-
mehr 450 Millionen Menschen
entwickelt, ist auch die ureige-

ne Angelegenheit der Bürge-
rinnen und Bürger. Jeder sollte
deshalb die Möglichkeit zur
Mitgestaltung nutzen. Das
Europäische Parlament ist das
einzige Organ, das unmittelbar
von den Bürgerinnen und Bür-
gern bestimmt wird und das
den Bürgerwillen unmittelbar
zum Ausdruck bringen kann.
Das Europäische Parlament
hat – wenn auch noch nicht
mit einem nationalen Parla-
ment vergleichbar – Gesetzge-
bungsrechte, es hat darüber
hinaus auch das Haushalts-
recht und es kann die Europäi-
sche Kommission in vielen
Bereichen kontrollieren. Eine

politische Legitimation hängt
aber nicht allein von seiner
Stellung im Verfassungsgefüge
ab, sondern vor allem auch von
der Legitimation, die im Rah-
men der Wahlen von den Bür-
gerinnen und Bürgern verlie-
hen wird. Je breiter das Votum,
desto stärker die Stimme des
Europäischen Parlaments. Es
gilt jetzt, dieses neue Europa
zu vollenden: Der europäische
Binnenmarkt muss weiterhin

die Grundlage unseres Wohl-
standes und unserer Wettbe-
werbsfähigkeit bleiben. Die
soziale Marktwirtschaft als
Grundlage für wirtschaftliche
Stabilität innerhalb der einzel-
nen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union, aber auch
in der gesamten Union, muss
im Sinne der sozialen Gerech-
tigkeit modernisiert werden
und ihre wirtschaftliche Wett-
bewerbsfähigkeit in einem
neuen globalen Umfeld
zurückgewinnen. Im Zeichen
des globalen Terrorismus muss
die Europäische Union zu einer
gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik finden, die
es ihr ermöglicht Frieden und
Freiheit zu sichern.

Die europäische Verfassung
muss verabschiedet werden,
damit die Vision eines Europas
der Bürger Wirklichkeit wird.
Die Wahlen zum Europäischen
Parlament am 13. Juni 2004
gibt den Bürgern die Möglich-
keit, deutlich zu machen, dass
sie die Vollendung des gemein-
samen Europas wollen. Der
dbb appelliert deshalb an sei-
ne Mitglieder: Gehen Sie am
13. Juni zur Europawahl. Stär-
ken Sie mit Ihrer Stimme die
unmittelbare Vertretung der
Bürgerinnen und Bürger inner-
halb der EU. Nutzen Sie die
Möglichkeit, die Entwicklung
Europas mitzugestalten.

Europa 
mitgestalten S

Leistung des öffentlichen
Dienstes anerkennen
Anlässlich einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
von dbb beamtenbund und tarifunion und CDA
(Christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft
Deutschland) im dbb forum berlin forderte der
komba Bundesvorsitzende und stellvertretende
dbb Bundesvorsitzende Heinz Ossenkamp am 
21. Mai 2004 mehr Anerkennung der Politiker für
die Leistung des öffentlichen Dienstes.

Statt einkommenspolitischer
Tagelöhnerei und einseitigen
Sparopfern fordert Ossenkamp
eine Rückkehr zu Gerechtigkeit
für den öffentlichen Dienst.
„Das Verwaltungschaos mit
dem Berufsausbildungssiche-
rungsgesetz, das Hartz IV-
Gesetz, dass zu Maut II zu wer-
den droht, sowie eine insge-
samt überbordende Reglemen-
tierung der Gesetzgebung sind
das eigentliche Problem für die
Zukunft Deutschlands.“ Weiter
erteilte Ossenkamp der Bür-
gerversicherung eine klare
Absage. Die dabei vorgesehene
Einbeziehung der Beamten
würde nur mehr Kosten verur-
sachen. Als „Bürokratieflop des
Jahres“ bezeichnete die
dbb/CDA-AG das vor wenigen
Tagen beschlossene kommu-
nale Optionsgesetz. „Dies ist
ein Etikettenschwindel, weil es
keine klare und echte Träger-
schaft, weder für die Kommu-

nen noch für die Bundesagen-
tur gibt.“ Das  Reformmodell
21 des dbb beamtenbund und
tarifunion sei der richtige Weg,
führte Ossenkamp weiter aus.
Mit der dbb Konzeption sei die
vermehrte Einführung von
Leistungselementen, neuen
Motivationsanreizen und ver-
nünftigen Perspektiven ver-
bunden. Mit dem aktuellen
Personalabbau und der
Arbeitszeitverlängerung werde
Nachwuchsgewinnung nicht
möglich sein, denn heute
schon fände der öffentliche
Dienst keine IT-Fachkräfte
mehr. Auch die im Rahmen des
Berufsausbildungssicherungs-
gesetzes beschlossene Ausbil-
dungsplatzabgabe sei im Hin-
blick auf die Nachwuchsge-
winnung keineswegs förder-
lich, da sie den ohnehin schon
finanzschwachen Kommunen,
Ländern und dem Bund weite-
re Mittel entzieht.

Glückwünsche für den neuen
Bundespräsidenten: Nach der
Wahl von Horst Köhler ins 
höchste Staatsamt gratuliert dbb
Bundesvorsitzender Peter Hee-
sen. Der 61-jährige Köhler wurde
am 23. Mai 2004 von der Bundes-
versammlung im Berliner Reichs-
tag mit der absoluten Mehrheit
von 604 Stimmen gewählt. Er tritt
am 1. Juli als neunter Bundesprä-
sident die Nachfolge von Johan-
nes Rau an. Peter Heesen war
von der CDU in Nordrhein-West-
falen in die Bundesversammlung
entsandt worden.

Bundespräsidenten Wahl
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dbb Bundeshauptvorstandssitzung:

Magdeburger
Beschlüsse
Der dbb Bundeshauptvorstand hat seine erste Sit-
zung nach dem Gewerkschaftstag in Leipzig am 
10. und 11. Mai 2004 in Magdeburg durchgeführt.
Die Delegierten aus 16 Landesbünden und 39 Mit-
gliedsgewerkschaften fassten unter anderem
Beschlüsse zu Fragen der Besoldung und Versorgung,
zur Weiterentwicklung der Beihilfe, zur Organisati-
onsreform der gesetzlichen Rentenversicherung, 
zur geplanten Änderung der Arbeitszeitverordnung
sowie zur Bildungspolitik. Den Beratungen voran ging
ein Vortrag des Präsidenten des Bundesrates und
Thüringer Ministerpräsidenten Dieter Althaus.

Unter dem Beifall der Delegier-
ten erklärte Bundesratspräsi-
dent Dieter Althaus, dass er
keinen Anlass sehe, am Berufs-
beamtentum zu rütteln. Auch
eine Veränderung der verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen
des Berufsbeamtentums kom-
me für ihn nicht in Frage. Die
in der Ministerpräsidentenkon-
ferenz diskutierten Alternati-
ven, den Ländern Gesetzge-
bungskompetenz im Dienst-
recht oder in der Besoldung
und Versorgung zuzugestehen,
lehnte Althaus ebenso ab wie
ein Zugriffsrecht der Länder
auf bundesrechtliche Regelun-
gen im öffentlichen Dienst.

Althaus unterstützt
dbb Reformmodell
Auch im Tarifbereich dürfe der
Föderalismus nicht zu einem
unübersichtlichen Regelungs-
wirrwarr führen: „Alle 16 Län-
der und der Bund sollen im
Tarifbereich zusammenblei-
ben“, forderte Althaus. Der
Bundesratspräsident unter-
stützte bei seiner Kritik an den
in der Ministerpräsidentenkon-
ferenz angedachten Alternati-
ven ausdrücklich die Position
des dbb, der sich mit seinem
Reformmodell 21 für eine
Modernisierung des Beamten-

rechts im Rahmen der gelten-
den Verfassungsnormen ein-
setzt. „Sie finden mich an Ihrer
Seite“, bekräftigte Althaus,
„wenn es um den Erhalt des
Berufsbeamtentums, gegen
eine Föderalisierung des öffent-
lichen Dienstes und um Refor-
men für mehr Wirtschafts-
wachstum geht.“

Nach einer ausführlichen Dis-
kussion mit dem Bundesrats-
präsidenten standen 31 Sach-
themen auf der Tagesordnung
des dbb Bundeshauptvor-
stands, die in einem zweitägi-
gen Sitzungsmarathon abgear-
beitet wurden. Unter anderem
votierten die Delegierten für
flexiblere Arbeitszeiten und
lehnten eine längere Wochen-
arbeitszeit demgegenüber als
falsch und ungerechtfertigt ab. 

Die Arbeitszeiterhöhungen, die
bereits realisiert oder geplant
sind, sollen kompensiert wer-
den, weil die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des öffentli-
chen Dienstes die Kürzungen
früherer Jahre durch Gehalts-
verzicht auf Heller und Pfennig
bezahlt haben. Durch Arbeits-
zeiterhöhungen frei werdende
Finanzmittel können zur
Anschubfinanzierung für eine
leistungsabhängige Bezahlung
genutzt werden.

Mit einem weiteren Beschluss
hat der dbb Bundeshauptvor-
stand kritisch zur Bildung eines
Pensionsfonds für neu einge-
stellte Bundesbeamte Stellung
genommen. Diese Form von
Kapitaldeckung der Beamten-
versorgung könne vom dbb nur
mitgetragen werden, wenn an
der Alleinzuständigkeit des
Dienstherrn für die Versorgung
seiner Beamten nicht gerüttelt
wird. Auch müssten dem Fonds
die Mittel nicht pauschal, son-
dern unter Beachtung versiche-
rungsmathematischer Grund-
sätze zugeführt werden.
Schließlich sei jeder sachfremde
Zugriff auf die Mittel des Pen-
sionsfonds von vornherein aus-
zuschließen.

Beihilferecht
weiterentwickeln
Konkrete Vorschläge hat der dbb
Bundeshauptvorstand schließ-
lich zur Weiterentwicklung des
Beihilferechts beschlossen.
Danach sollen unter anderem
die Abrechnungssätze verändert
und ein Apothekenrabatt verein-
bart werden. Außerdem muss
sichergestellt werden, dass die
Einsparungen aus der Praxisge-
bühr wieder der Beihilfe zugute
kommen und nicht im Bundes-

haushalt beziehungsweise in den
Länderhaushalten versickern. Für
untere Einkommensbezieher und
für Beamte mit Kindern setzt
sich der dbb Bundeshauptvor-
stand für weitere soziale Kompo-
nenten im Beihilferecht ein. Die
PKV-Beiträge sollen als beihilfe-
fähige Leistungen anerkannt
werden.

Gegen Bildungs-
föderalismus
Schließlich hat der dbb Bundes-
hauptvorstand überzogenem
Föderalismus im Bildungsbereich
eine klare Absage erteilt. Bestre-
bungen einzelner Bundesländer,
den Bildungsbereich komplett in
Landesrecht zu überführen, wer-
den entschieden abgelehnt.
Bund und Länder müssten in den
Bereichen Bildung und For-
schung auch in Zukunft zusam-
menwirken, heißt es in dem ent-
sprechenden Beschluss vom 11.
Mai 2004. Bundeseinheitliche
Regelungen seien zumindest in
den vier Kernbereichen Studien-
zugang, Vergabe von Abschlüs-
sen, Dienstrechtsgestaltung und
Qualitätssicherungssysteme
zwingend.

Fröhliche Minen nach der ausführ-
lichen Diskussion mit dem Bundes-
ratspräsidenten. Im Bild von links:
tbb-Vorsitzender Andreas Witschel,
der Thüringer Ministerpräsident
und Präsident des Bundesrates
Dieter Althaus sowie dbb Chef
Peter Heesen.
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Föderalismusdebatte:

Förderung statt
„Beamte light“
Der dbb Bundesvorsitzende Peter Heesen hat die
Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz
vom 6. Mai 2004 kritisiert. Auf einer Veranstal-
tung des dbb saar in Saarbrücken wies Heesen
darauf hin, dass eine Entflechtung der Gesetzge-
bungskompetenzen zwischen Bund und Ländern
neue Probleme schaffen würde. 

Der dbb Chef hält die bisherige
Zielrichtung der Reformen ins-
gesamt für fragwürdig: „Die
Entflechtung von Kompeten-
zen zwischen Bund und Län-
dern wird heute fast als All-
heilmittel verkauft. Dabei
basiert unsere Verfassung aus
gutem Grund auf einer Ver-
schränkung der Entschei-
dungsprozesse im Sinne der
‚checks and balances‘. So wer-
den tragfähige Mehrheiten für
haltbare und nachhaltige
Reformen organisiert, nicht
durch einen Scheinwettbe-
werb aller gegen alle.“ 

Peter Heesen machte am Bei-
spiel der taktischen Manöver
in der Gesetzgebung zur Aus-
bildungsplatzabgabe deutlich,
wie schädlich sich eine Ent-
flechtung zwischen Bundesrat
und Bundestag auswirken
kann. 

Taktische Manöver
Heesen: „Da nimmt die SPD-
Fraktion den gesamten Anwär-
terbereich aus dem Gesetzent-
wurf, nur um seine Zustim-
mungspflicht zu umgehen.
Das heißt, Ausbildungsplätze
im Beamtenbereich werden für
eine eventuelle Ausbildungs-
platzabgabe im öffentlichen
Dienst nicht berücksichtigt.
Mehr noch, Dienstherren, die
sich hier engagieren, werden
damit indirekt bestraft, denn
sie können eventuelle Mängel
im Tarifbereich nicht durch
gute Ergebnisse bei den

erhalten, sagte Wolfgang Riot-
te, der Beauftragte für die Re-
form des öffentlichen Dienstes
in NRW. Dies könne beispiels-
weise für Polizisten, Angehöri-
ge der Justiz- und Steuerver-
waltung oder Beschäftigte im
Auswärtigen Dienst gelten. 

Der dbb lehnt ein solches Vor-
haben entschieden ab. „Wenn
das Berufsbeamtentum abge-
schafft werden soll, dann für
alle und ohne Ausnahmen“,
sagte Heesen. „Beamte light“,
also Angestellte mit Beamten-
pflichten, werde es mit dem
dbb nicht geben. Die Landesre-
gierung solle statt der Ab-
schaffung des Berufsbeamten-
tums das Dienstrecht effekti-
ver und leistungsgerechter
gestalten. So könnten die Ent-
lohnung und Beförderung stär-
ker an die Leistung gekoppelt
und neue Chancen für den
Nachwuchs eröffnet werden.

Nachwuchs fördern

Für die Förderung junger Leute
im öffentlichen Dienst setzte
sich Heesen auch auf dem
Gewerkschaftstag der VdB
Bundesbankgewerkschaft ein
(siehe auch „Aus den Mit-

Anwärtern ausgleichen.“ Ein
verbundenes Gesetzgebungs-
verfahren von Bund und Län-
dern böte sicher bessere Mög-
lichkeiten, zu wirklich durch-
dachten und haltbaren Rege-
lungen zu kommen.

Vor den Machtphantasien eini-
ger Ministerpräsidenten hatte
Heesen bereits am 26. April
auf einer Pressekonferenz
anlässlich der Tagung des Vor-
standes des dbb landesbund
nordrhein-westfalen gewarnt
und die Pläne der nordrhein-
westfälischen Landesregie-
rung, das Berufsbeamtentum
weitgehend abzuschaffen, als
einen „Irrweg“ bezeichnet. Mit
dem Wegfall des Beamten-
rechtes erhielten alle Beschäf-
tigten im öffentlichen
Dienst ein Streikrecht,
warnte der dbb Chef.
Dies könne die öffent-
liche Ordnung stark
beeinträchtigen. „Wir
wollen aber kein
Streikrecht, wir
wollen sicher wis-
sen, dass die Poli-
zei, die Schule und
die kommunale Verwal-
tung funktionieren“, sagte
Heesen. 

Die Landesregierung will ein
einheitliches Dienstrecht für
Beamte und Angestellte schaf-
fen. Die Beamten sollen
dadurch ihre im Grundgesetz
festgelegte Sonderrolle verlie-
ren. Bestimmte Berufsgruppen
könnten jedoch einen Sonder-
status mit einem Streikverbot

gliedsgewerkschaften“). Ange-
sichts aktueller Probleme wie
Personalabbau und Arbeitszeit-
verlängerung gerate diese Auf-
gabe zunehmend aus dem
Blickfeld, kritisierte Heesen am
4. Mai 2004 in Berlin. Die Situa-
tion auf dem Arbeitsmarkt
erfordere aber, „sich langfristig
und überlegt um qualifizierten
Nachwuchs für alle Bereiche
des öffentlichen Dienstes zu
kümmern“. 

Heesen verwies darauf, dass im
Jahr 2000 rund 40 Millionen
Erwerbstätige auf dem Arbeits-
markt zur Verfügung standen.
„2010 werden es laut demogra-
phischen Untersuchungen noch
etwa 37 Millionen Menschen
sein und etwa 10 bis 15 Jahre
später nur noch 28 Millionen“,
sagte Heesen. Dann werde sich
der öffentliche Dienst dem
Wettbewerb mit der freien
Wirtschaft um junge, talentier-
te Arbeitskräfte stellen müssen,
„was die Kosten in die Höhe
treibt“.

Vor diesem Hintergrund solle
ein Stellenabbau – wie bei der
Deutschen Bundesbank, wo die
Zahl der Beschäftigten bis zum
Jahr 2007 um 30 Prozent ge-
senkt werden soll, nochmals
überdacht werden, sagte der
dbb Chef und fügte hinzu:
„Jetzt nur zu tun, was bezahl-

bar erscheint, das ist perspek-
tivisch gesehen viel zu

kurzfristig ge-
dacht.“
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Das Europa der 25 ist verwirklicht:

Chancen und Risiken
Mit den Chancen und Risiken der Osterweiterung der
Europäischen Union befassen sich auch die drei Fach-
gewerkschaften des dbb, die für die Innere Sicherheit
zuständig sind, nämlich der Bundesgrenzschutz-Ver-
band (BGV), die Deutsche Zoll- und Finanzgewerk-
schaft (BDZ) und die Deutsche Polizeigewerkschaft
(DPolG). Alle drei sind „europafreundlich“ und
begrüßen die Erweiterung, wie Klaus-Hilger Leprich
vom BDZ erklärt. Aber neben den sich öffnenden Chan-
cen für alle sehen sie auch Risiken und Schwierigkeiten
in der neuen Situation.

Die Zeiten gemeinsamer
Kontrollen von BGS und
Zoll sind vorbei ...

... der Zigarettenschmuggel
geht weiter ...

... nach ihm fahndet der
Zoll im Hinterland mit
mobilen Kontrollgruppen. 

Dem Bürger müsse erst einmal
bewusst werden, dass an der
deutschen Ostgrenze nur noch
der Bundesgrenzschutz, aber
nicht mehr der Zoll kontrolliert.
Das bedeutet letztlich, dass die
Kontrolldichte insgesamt
abnehmen werde, da eine gene-
relle Kontrolle des Warenver-
kehrs nach dem EU-Vertrag
nicht mehr vorgesehen sei,
warnt DPolG-Bundesvorsitzen-
der Wolfgang Speck. Obwohl
dies an sich wünschenswert sei,
bedeute es leider gleichzeitig,
dass eine Zunahme von
Schmuggel, Schleusungen und
Menschenhandel zu erwarten
sei. Leprich, Bundesvorsitzender
des BDZ, bestätigt dies, indem er
ein „beträchtliches Risiko für die
Innere Sicherheit und die Stabi-
lität der Einnahmen im ohnehin
schwer belasteten Bundeshaus-
halt“ ausmacht.
Der BDZ warnt seit langem vor
dem Anstieg des Zigaretten-
schmuggels durch straff organi-
sierte Mafiagruppen aus Osteu-
ropa. Leprich wörtlich: „Seit dem

1. Mai 2004 finden an den deut-
schen Ostgrenzen keine Zollkon-
trollen mehr statt. Damit droht
Deutschland von geschmuggel-
ten Zigaretten regelrecht über-
schwemmt zu werden, wenn es
nicht gelingt, den Schmuggel
wirksam zu bekämpfen, zumin-
dest aber durch Hinterlandkon-
trollen für Schmuggler einen
Unsicherheitsfaktor zu gewähr-
leisten.“ Deshalb fordere die
Zollgewerkschaft 21 Mobile
Kontrollgruppen im Hinterland,
während das Bundesfinanzmini-
sterium 15 Einheiten für ausrei-
chend hält. Auch den eklatanten
Personalmangel von 30 Prozent
im Zollfahndungsdienst, der
schwere und organisierte Zoll-
kriminalität bekämpft, behin-
dert die wirksame Bekämpfung
des Schmuggels. Hoffnung setzt
die Zollgewerkschaft auch auf
den Einsatz mobiler Röntgenan-
lagen, die es ermöglichen wer-
den, mit relativ geringem Auf-
wand Fahrzeuge zu röntgen, um
die jeweiligen Warensendungen
zu kontrollieren. 

Nach Ansicht der DPolG müsse
auch mit einem generellen
Anstieg des Schwerlastverkehrs
auf deutschen Straßen gerech-
net werden. Problematisch sind
aus Sicht der DPolG vor allem
die niedrigeren Sicherheitsstan-
dards in den Beitrittsländern
und wegen des Preiskampfes
im Speditionsgewerbe das Pro-
blem der Lenkzeiten. 

Rückstand
Geradezu skandalös sei es, dass
es in allen Beitrittsländern
bereits digitalen Polizeifunk
gebe, dies aber in Deutschland
bisher noch nicht realisiert wer-
den konnte, beklagen unisono
Wolfgang Speck (DPolG) und
der Bundesvorsitzende des
Bundesgrenzschutz-Verbandes
(BGV) Knut Paul. 

Zu dem erwarteten Krimina-
litätsanstieg passt nach Ansicht
der DPolG auch nicht die sonsti-
ge veraltete Ausstattung sowie
der Personalabbau der letzten
Jahre. Speck fordert daher, die
Zahl der Planstellen bei den
deutschen Polizeien wieder auf
den Stand von vor vier Jahren
anzuheben, was 10 000 neue
Stellen bedeute. Wichtig sei es,
auch die Fremdsprachenausbil-
dung bei der Polizei zu intensi-
vieren; neben Englisch müssten
im Grenzbereich mehr Polizi-
sten auch die Sprache des
Nachbarn sprechen.

Knut Paul (BGV) geht allerdings
nicht von einem automatischen
Anstieg der Kriminalität durch
die Erweiterung Europas aus.
Allerdings werde es wohl zu
Veränderungen und Verschie-
bungen im Kriminalitätsbild
kommen. Durch eine verbesser-

te grenzüberschreitende
Zusammenarbeit von Polizei
und Justiz könne die grenzüber-
schreitende Kriminalität aber
besser bekämpft werden.
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Frauendbb

Versorgungsabschlag bei 
Teilzeitbeschäftigung bis Ende 1991:

Rechtswidrig
Das Verwaltungsgericht (VG) Frankfurt/Main hat
mit Urteil vom 16. Januar 2004 – Az.: 9 E 707/00
(V) – die Versorgungsabschlagsregelung des § 14
BeamtVG (i. d. F. bis 31. Dezember 1991) für
rechtswidrig erklärt. Die dbb bundesfrauenvertre-
tung hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass
der Versorgungsabschlag bei Teilzeitbeschäfti-
gung gerade für Frauen nachteilig ist. Die Rege-
lung betrifft überwiegend Frauen, denn die Mehr-
zahl der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen, die ihre
Erwerbstätigkeit aufgrund von Familienpflichten
einschränken. Die dbb bundesfrauenvertretung
begrüßt das Urteil deshalb ausdrücklich.

Dem Verfahren liegt folgender
Sachverhalt zugrunde: Eine
Beamtin war bei ihrem
Dienstherrn zunächst vollzeit-
und anschließend zu 50 Pro-
zent teilzeitbeschäftigt. Nach-
dem sie aufgrund ihrer
Schwerbehinderung vorzeitig
in den Ruhestand versetzt
worden war, wurden ihre Ver-
sorgungsbezüge nach einem
Vergleich zwischen altem und
neuem Recht in der Höhe fest-
gesetzt, wie sie sich bei Fort-
bestand des alten Rechts
ergeben hätten (§ 85 Abs. 4
BeamtVG). Die Beamtin
wandte sich mit der erhobe-
nen Klage gegen einen Versor-
gungsabschlag aufgrund der
von ihr ausgeübten Teilzeitbe-
schäftigung. Die Teilzeitbe-
schäftigung wirke sich nach
ihrer Ansicht progressiv min-
dernd auf bereits erworbene
Versorgungsanwartschaften
aus und führe dazu, dass ihr
Ruhegehaltsatz niedriger ist,
als wenn sie lediglich eine
geringere Anzahl von Jahren
mit voller Arbeitskraft tätig
gewesen wäre. Durch die
Anwendung der Versorgungs-
abschlagsregelung nach § 14
BeamtVG (a. F.), der wegen der
Übergangsregelung des § 85
Abs. 4 BeamtVG vorüberge-

hend weiter zur Anwendung
kommt, werden vorwiegend
teilzeitbeschäftigte Frauen
benachteiligt.

Mittelbare 
Diskriminierung
Das VG Frankfurt hatte mit
Beschluss vom 12. November
2001 dem Europäischen
Gerichtshof die Frage vorge-
legt, ob die Regelung des § 14
BeamtVG (a. F.) mit europäi-
schem Recht vereinbar ist oder
eine nicht zu rechtfertigende
mittelbare Diskriminierung
von Frauen darstellt. 

Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat mit Urteil vom 23.
Oktober 2003 (RS C – 4/02 und
C – 5/02) festgestellt, dass
eine Regelung, die – wie § 14
BeamtVG (a. F.) – eine Minde-
rung des Ruhegehalts derjeni-
gen Beamten, die ihren Dienst
zumindest während eines Teils
ihrer Laufbahn als Teilzeitbe-
schäftigte ausgeübt haben,
vorsieht, dann gegen Art. 119
EG-Vertrag, jetzt Art. 141 EG-
Vertrag, verstößt, wenn sie
erheblich mehr Beamtinnen
als Beamte betrifft und nicht
durch objektive Faktoren
gerechtfertigt ist. Es ist Sache
des nationalen Gerichts festzu-

stellen, ob diese Vorausset-
zungen vorliegen. Nach der
Rechtsprechung des EuGH
stellt weder der Zweck,
öffentliche Ausgaben zu
begrenzen, noch die Tatsache,
dass in diesem Fall das Ruhe-
gehalt einer geminderten
Arbeitsleistung entspricht,
einen sachlichen Grund dar. 

Das VG Frankfurt hat auf-
grund dieser Entscheidung
der Klage stattgegeben und 
§ 14 BeamtVG (a. F.) mit Art.
141 EG-Vertrag, Art. 1 RL
75/117 EWG für unvereinbar
erklärt. Die mittelbare Diskri-
minierung ist durch sachliche
Gründe nicht zu rechtfertigen.
Die mit der Einführung von
Teilzeitbeschäftigung erfolgte
Veränderung des Versor-
gungsrechts (an Stelle des bis
dahin geltenden pauschalen
Abzugs erfolgte eine propor-
tionale Kürzung der ruhege-
haltfähigen Dienstzeit ent-
sprechend dem Ausmaß der
verringerten Arbeitszeit und
sodann eine Multiplikation
mit dem Faktor, der sich aus
der Gegenüberstellung zwi-

schen Zeiten der Vollzeitbe-
schäftigung und denen der
Teilzeitbeschäftigung ergab)
kann nicht mit den entstehen-
den Mehrkosten begründet
werden, wie der EuGH aus-
drücklich festgestellt hat.

Noch kein Ende

Das Urteil des VG Frankfurt
setzt sich in Widerspruch zu
den Entscheidungen des Bun-
desverwaltungsgerichts 
(BVerwG) aus den Jahren 1998
und 1999, in welchen die Kür-
zung des Ruhegehalts in Fällen
der Teilzeitbeschäftigung für
gerechtfertigt angesehen wor-
den war (vgl. BVerwG, Urteil
vom 23. April 1998 – 2 C 2.98 –
ZBR 1998, 357 f.; Urteil vom
22. Juli 1999 – 2 C 19.98 – ZBR
2000, S. 38 f.). 

Nachdem das VG Frankfurt auf
Antrag beider Parteien die
Revision zugelassen hat, hat
die Beklagte die Sprungrevisi-
on eingelegt, um möglichst
schnell eine neue Entschei-
dung des BVerwG herbeizu-
führen. Das Verfahren wird
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Unisex-Tarife bei der Riester-Rente: 

Gerechte Lösung
Die dbb bundesfrauenvertretung begrüßt ausdrücklich
den fraktionsübergreifenden Beschluss, bei der Riester-
Rente ab 2006 verpflichtend Unisex-Tarife einzuführen.
„Die dbb bundesfrauenvertretung spricht sich – gerade
im Hinblick auf die Riester-Rente – schon seit gerau-
mer Zeit für derartige Tarife aus“, erklärte Helene Wild-
feuer, die Bundesvorsitzende der dbb bundesfrauen-
vertretung anlässlich der Übereinkunft.

Die bisherigen höheren Tarife
für Frauen waren aus Sicht der
dbb bundesfrauenvertretung
schlicht ungerecht. Wenn es
staatlich erklärtes Ziel der sog.
Riester-Rente ist, Versorgungs-
lücken zu schließen, so kann
und darf es nicht sein, dass
Frauen, die auf diesen Aus-
gleich wegen ihrer unregel-
mäßigen Erwerbsbiografien in
besonderer Weise angewiesen
sind, wegen ihrer höheren
Lebenserwartung für gleich
hohe Leistungen im Alter bis-
her im Schnitt höhere Beiträge
leisten müssen. Hier waren
gerechte Lösungen überfällig.
Leider werden Altfälle von der
geplanten Regelung wohl
nicht erfasst werden, bedauert
Wildfeuer. „Gleichwohl ist es
ein wichtiges und positives –
auch europäisches – Signal für
die Zukunft, wenn Deutsch-
land die Vorgaben der EU-
Richtlinie zeitnah aufgreift und
damit der Geschlechtergerech-
tigkeit ein weiteres Stück vo-
ranhilft“, so die Bundesvorsit-
zende der dbb bundesfrauen-
vertretung.

Auch der Deutsche Frauenrat
hat den Beschluss der Regie-
rungsfraktionen und die
Zustimmung der Opposition

mit Erleichterung zur Kenntnis
genommen, bei der staatlich
geförderten Riester-Rente
künftig einheitliche Tarife für
Frauen und Männer vorzu-
schreiben. „Nach den zähen
Kämpfen um Unisex-Tarife
sind wir froh, dass bei der Ries-
ter-Rente endlich ein Durch-
bruch erzielt ist“, sagte die Vor-
sitzende, Inge von Bönning-
hausen. „Wir freuen uns über
jede Prise Geschlechtergerech-
tigkeit. Darüber hinaus ist es
das richtige Signal gerade für
Frauen mit kleinen Einkom-
men und niedrigen Renten,
sich um eine zusätzliche priva-
te Altersvorsorge zu küm-
mern.“

Der Deutsche Frauenrat hofft
darauf, dass die geplante EU-
Richtlinie zur Verwirklichung
des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung von Frauen und
Männern beim Zugang und bei
der Versorgung mit Gütern
und Dienstleistungen bald
Gesetz wird. „Wenn Deutsch-
land und andere Mitgliedslän-
der endlich ihre Verweige-
rungshaltung aufgeben, ist der
Weg frei für geschlechterge-
rechte Tarife im gesamten Ver-
sicherungswesen“, so Inge von
Bönninghausen. 

dort unter dem Aktenzeichen 
2 C 6.04 geführt.
Angesichts der Vorgaben des
EuGH erscheint eine Änderung
der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts im
Hinblick auf die Rechtmäßig-
keit von § 14 Abs. 1 BeamtVG
(a. F.) möglich. Sollte das 

BVerwG seine Rechtsprechung
tatsächlich ändern, ist frühe-
ren teilzeitbeschäftigten
Beamtinnen, deren Ruhegehalt
auf der Grundlage von § 14
BeamtVG (a. F.) berechnet wor-
den ist, anzuraten, die Festset-
zung ihres Ruhegehalts über-
prüfen zu lassen.
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Tarifpolitikdbb

Neugestaltung des Tarifrechts:

„Arbeitszeit“
Die Serie des dbb magazin über die Tarifverhandlun-
gen über ein neues Tarifrecht für den öffentlichen
Dienst geht mit diesem Bericht über die Beratungen
der Projektgruppe „Arbeitszeit“ zunächst zu Ende.

Die dem Arbeitgeber geschulde-
te Arbeitszeit ist seit jeher
wesentlicher Bestandteil des
Beschäftigungsverhältnisses. Im
öffentlichen Tarifrecht nimmt
kaum ein Bereich mehr Umfang
ein als die einschlägigen Vor-
schriften. Gleichzeitig war in der
Vergangenheit kaum etwas so
hart umkämpft wie die Arbeits-
zeit. Betrug die regelmäßige
wöchentliche Arbeitszeit bis
1957 (bei den Gemeinden)
beziehungsweise 1958 (beim
Bund und in den Ländern) noch
48 Stunden, wurde diese in zahl-
reichen Verhandlungen Schritt
für Schritt auf den heutigen
Stand von 38,5 Stunden (West),
beziehungsweise 40 Stunden
(Ost) abgesenkt. Gleichzeitig
stellte sich das geltende Arbeits-
zeitsystem zunehmend als starr
und nicht flexibel genug dar.
Dies gilt sowohl für die perso-
nalwirtschaftliche Beweglich-
keit als auch für die individuelle
Verfügbarkeit über die freie Zeit
bei den Beschäftigten. Sofern
Gleitzeitmodelle bestehen, wer-
den diese vorwiegend auf
betrieblicher Ebene vereinbart.
Über innovative und flexible
Arbeitszeitkontenmodelle tref-
fen die Tarifverträge im öffentli-
chen Dienst in der Regel keine
Aussage.

Arbeitszeitkonten
Der Ausgangspunkt war somit
sowohl für Arbeitgeber als auch
für die dbb tarifunion gleich.
Beide Seiten wollen flexible
Arbeitszeitregelungen. Dies soll,
auch dort besteht Übereinstim-
mung, durch Einführung moder-
ner Arbeitszeitkontenmodelle
erreicht werden. Der Weg zu die-
sem Ziel war jedoch im Verlauf
der Verhandlungen Gegenstand
heftiger Kontroversen, die bis-

lang zu keinem Ergebnis
geführt haben. Trauriger Höhe-
punkt war schließlich die Kün-
digung der geltenden Arbeits-
zeitvorschriften durch die Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder
(TdL) zum 30. April 2004. Ein
Affront sowohl gegenüber der
dbb tarifunion als auch den
anderen Tarifpartnern auf
Arbeitgeberseite, durch den
sich die Länder letztlich der Mit-
wirkung an einem innovativen
und zukunftsweisenden Tarif-
recht einschließlich flexibler
Arbeitszeitregelungen selbst
beraubten. 

Jahres-Sollarbeitszeit
Die Arbeitgeberseite hat zu
Beginn der Verhandlungen ein
Modell vorgestellt, das eine
„Bringschuld“ des einzelnen
Arbeitnehmers vorsah. Statt
einer wöchentlichen Arbeitszeit
sollten die jährlich zu leis-
tenden Arbeitsstunden im Rah-
men einer Jahres-Sollarbeitszeit
festgelegt werden. Diese zu
erbringende Jahresarbeitszeit
sollte zu Beginn des Abrech-
nungszeitraumes auf ein Konto
gebucht und im Laufe des Jah-
res „abgearbeitet“ werden.
Nach Vorstellung der TdL hätte
das jährlich zu erbringende
„Soll“ 2 192,4 Stunden betra-
gen, der Bund forderte ein
Arbeitszeitvolumen von 2 088
Stunden, die Kommunen legten
sich nicht eindeutig fest. Ausge-
hend von diesem Modell könne
die Arbeit nach Bedarf bezie-
hungsweise Arbeitsanfall flexi-
bel über das Jahr verteilt wer-
den, argumentierte die Arbeit-
geberseite. Die tarifvertragliche
Festlegung einer regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit
neben der Jahresarbeitszeit sei
damit nicht mehr erforderlich. 

Die dbb tarifunion hat dieses
Modell als nicht interessenge-
recht abgelehnt. Das Ziel der
dbb tarifunion, durch neue
Arbeitszeitsysteme die Arbeits-
zeitsouveränität des Einzelnen
zu stärken, wäre bei diesem
Modell vollends in den Hinter-
grund getreten. Dafür ist es
unabdingbar, dass der einzelne
Arbeitnehmer bei der prakti-
schen Ausgestaltung der
Arbeitszeit im Rahmen von
Arbeitszeitkonten stärker seine
Vorstellungen durchsetzen
kann. Das sah dieses Modell
aber nicht vor. Allein personal-
wirtschaftliche Gründe standen
im Vordergrund. Rechnet man
die geforderte Sollarbeitszeit
auf das Arbeitsjahr um, ergäbe
sich eine allgemeine Anhebung
der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit auf 40 bezie-
hungsweise 42 Stunden. Durch
die Einführung ebenfalls gefor-
derter wöchentlicher Arbeits-
zeitkorridore von bis zu 48 Stun-
den und täglicher Rahmenar-
beitszeiten würde eine Abgel-
tung von Mehrarbeit, zum Bei-
spiel durch die Gewährung von
Überstundenzuschlägen, fak-
tisch nicht mehr anfallen. Gera-
de im Arbeiterbereich ist aber
die Entlohnung von Überstun-
den mittlerweile ein fester und
unverzichtbarer Bestandteil des
Monatseinkommens, der aus
Sicht der dbb tarifunion zumin-
dest Kompensationsregelungen
erforderlich macht. „Plusstun-
den“ aufgrund von Mehrarbeit
fielen nach diesem Modell erst
in dem Moment an, in dem der
Einzelne seine Jahresschuld
getilgt hätte. Damit entstünde
auch ein Ausgleichsanspruch
aufgrund erbrachter Mehrarbeit
erst nach Ableistung des Jahres-
solls. Was aber, wenn mehrere
Beschäftigte gleichzeitig das
Jahrespensum erreicht haben
und nunmehr ihren Freizeitan-
spruch einfordern? Und was,

wenn die Beschäftigten am Ende
des Jahres ihr Soll nicht geschafft
haben? Nur einige offene Fragen,
auf die keine Antworten gefun-
den werden konnten und die
letztlich zur Ablehnung des
Modells führten.

TV-V als Modell?
Die dbb tarifunion regte an, die
Arbeitszeitvorschriften des Tarif-
vertrags für die Versorgungsbe-
triebe (TV-V) als Grundlage eines
Arbeitszeitmodells heranzuzie-
hen. Schnell zeigte sich jedoch,
dass auch hier das Ziel, die
Arbeitszeitvorschriften flexibler
zu gestalten, auf Arbeitgebersei-
te allzu einseitig verfolgt wurde.
Der TV-V mochte ursprünglich als
Grundlage der Überlegungen
gedient haben. Vorgelegt wurde
allenfalls eine Leichtversion.
Unter anderem war eine
Erhöhung der Wochenarbeitszeit
ebenso vorgesehen wie die
Erweiterung eines wöchentli-
chen Arbeitszeitkorridors auf 
48 Stunden. Daneben sollten
tägliche Rahmenarbeitszeiten
von 12 Stunden ermöglicht wer-
den. Überstunden fielen nach
dem Modell der Arbeitgeber fak-
tisch nicht mehr an, selbst wenn
Arbeitszeiten über einen verein-
barten Arbeitszeitkorridor hinaus
oder außerhalb der Rahmenar-
beitszeit geleistet würden. 

Das bislang einseitige Abstellen
allein auf personalwirtschaftli-
che Verfügbarkeit der Beschäftig-
ten und die fast vollständige
Negation der Belange der
Beschäftigten ließen bislang kei-
ne Einigung zu. Nach der Kündi-
gung der Arbeitszeitvorschriften
hat sich die TdL als Verhand-
lungspartner ins Abseits gestellt.
Die dbb tarifunion setzt die Ver-
handlungen mit Bund und Kom-
munen fort. Diese müssen zei-
gen, dass es ihnen ernst ist mit
dem Ziel, eine Flexibilisierung der
Arbeitszeitvorschriften im öffent-
lichen Dienst zu erreichen, die
beiden Seiten dient: Eine Flexibi-
lisierung, die die Belange der
Beschäftigten ausreichend
berücksichtigt und gleichzeitig
die Effizienz und Zukunftsfähig-
keit des öffentlichen Dienstes
gewährleistet.
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Tarifpolitik dbb

Kommunale Arbeitgeber 
verhandeln weiter: 

Drohgebärden sinnlos
Die dbb tarifunion hat die Entscheidung der Vereini-
gung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), 
vorerst an der Fortführung der Verhandlungen zu einer
Neugestaltung des öffentlichen Tarifrechts festzuhal-
ten, begrüßt. Der 1. Vorsitzende der dbb tarifunion
Frank Stöhr sagte am 22. April 2004 in Berlin, das sei 
„an sich eine Selbstverständlichkeit. Aber nach dem
Ausscheiden der Länder war das nicht mehr sicher“.

Allerdings wäre jede andere
Entscheidung der VKA nicht
nachvollziehbar gewesen.
„Schließlich ist der Modernisie-
rungsdruck dort besonders
hoch“, erläuterte Stöhr und
wies darauf hin, dass ein Groß-
teil der mehr als 60 bisherigen
Verhandlungsrunden kommu-
nale Themen zum Gegenstand
hatte.
„Die Kommunen haben begrif-
fen, dass wir gemeinsam einen
Beschluss und ein Bekenntnis
zum Fortgang der drängenden
Verhandlungen brauchten.

Dagegen hätte die Kündigung
von Tarifverträgen wie Weih-
nachts- und Urlaubsgeld sowie
Arbeitszeit zu einem Abbruch
der Verhandlungen geführt.
Politische Drohgebärden hät-
ten niemandem etwas
gebracht. Ich denke, diese
Erkenntnis wird sich auch bald
bei den Ländern durchsetzen“,
sagte Stöhr und versicherte
erneut, dass die dbb tarifunion
offensiv dazu beitragen wolle,
den gemeinsam mit Bund und
Kommunen vereinbarten Fahr-
plan einzuhalten.

Symposium zur Arbeitszeit: 

Flexibilität keine 
Einbahnstraße
Als geeignetes Modell zur Vernichtung von Arbeitsplät-
zen hat der 1. Vorsitzende der dbb tarifunion, Frank
Stöhr, die ständigen Vorstöße der Länder zur Verlänge-
rung der Arbeitszeit im öffentlichen Dienst bezeichnet:
„Die schlichte Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit
ist kein intelligenter Weg und Flexibilität ist keine Ein-
bahnstraße“, sagte Stöhr am 13. Mai 2004 in Köln.

„Für uns verdient ein Arbeits-
zeitmodell das Gütesiegel ‚fle-
xibel‘, wenn es zugleich die
Arbeitszeitsouveränität des
Arbeitnehmers und die Disposi-
tionsmöglichkeiten des Arbeit-
gebers erhöht“, ergänzte Stöhr
bei der Eröffnung des gemein-
samen Arbeitszeit-Symposiums
von dbb tarifunion und dbb
akademie. Von dieser Erkennt-
nis seien die Länderchefs mei-
lenweit entfernt: „Eine politisch
motivierte Arbeitszeiterhöhung
löst die Probleme der Betriebe

und Verwaltungen nicht“, resü-
mierte Stöhr. Er warnte die
Ministerpräsidenten vor dem
Irrglauben, Tarifverhandlungen
über Arbeitszeit zum Stopfen
von Haushaltslöchern miss-
brauchen zu können.
Das eintägige Symposium
„Arbeitszeit – länger, kürzer
oder flexibler“ hat den über
300 Teilnehmern Einblick in
neue, zum Teil schon erprobte
Arbeitszeitmodelle der freien
Wirtschaft gegeben. Höhe-
punkt war eine lebhafte und

kontroverse Podiumsdiskussi-
on (Foto unten) zwischen Tho-
mas Breuer (Personalvorstand
GEW Rheinenergie AG), Wil-
fried Kley (Verbandsge-
schäftsführer des KAV S-H),
Moderator Rainer Pöllmann
(Deutschland Radio Berlin),
Willi Russ (2. Vorsitzender dbb

tarifunion) und Michael Wei-
dinger (Partner der Arbeitszeit-
beratung Dr. Hoff, Weidinger,
Herrmann). Daneben diente
das Symposium auch als Mei-
nungsbörse, hier Frank Stöhr,
Chef der dbb tarifunion, in der
Diskussion mit Thomas Breuer
(Foto oben).



Jugendarbeit!“, „In der Jugend liegt
die Zukunft!“. Die gleichen Politiker
sind es, die momentan die Mittel
für die Jugendarbeit landauf, lan-
dab gnadenlos zusammen streichen
– mit Verweis auf die leeren öffentli-
chen Kassen. Die dbb-jugend hat
dazu eine klare Meinung: „Hier wird
aus kurzsichtigen Sparerwägungen
leichtfertig die Zukunft der Kinder
und Jugendlichen verspielt.“ Nachzu-
lesen im aktuellen t@cker. Ebenso wie
die Einzelheiten über den 12. Deut-
schen Jugendhilfetag vom 2. bis 4. Juni
2004 in Osnabrück, Interessantes zum
aktuellen „Sprachgebrauch“ unter Tee-
nagern und vieles, vieles mehr. Reinlesen
lohnt sich wie immer – unter
www.tacker-online.de!

„Luftnummern“ titelt der Juni-t@cker. Was
ist gemeint? Zum einen die beindruckende
Arbeit der Bundesgrenzschutz-Flieger: Die
t@cker-story berichtet über die Profis der
BGS-Fliegerstaffel Mitte nahe Kassel – eine
„schnelle Truppe“, die „mit Sicherheit von
oben“ kommt. Zum anderen bezeichnet
der Volksmund gemeinhin auch folgenlo-
se Ankündigungen oder gar Flops als Luft-
nummern – Beispiel hierfür könnten die
Lippenbekenntnisse sein, die von zahlrei-
chen Politikern derzeit in Sachen Jugend-
arbeit abgelegt werden, etwa vom
Schlage „Mehr Jugendarbeit!“, „Bessere
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Thomas Goiny (dbb-j berlin) 
bei „NBC GIGA REAL“: 

Fehler nicht auf öffent-
lichem Dienst abladen! 
Thomas Goiny, Vorsitzender der dbb-jugend ber-
lin, hat in der TV-Show „NBC GIGA REAL“, die am
Abend des 17. Mai 2004 zum Thema „Beamte –
überflüssig oder dringend notwendig?“ live aus
Berlin gesendet wurde, kritisiert, dass Fehler der
Politik immer häufiger auf den Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes abgeladen werden. 

Thomas Goiny, Vorsitzender der dbb-j berlin
(2. von rechts), diskutierte mit Philipp Mißfelder
(Junge Union) und den NBC-GIGA-Moderato-
ren Christoph Rieth und Dirk Finger. 

Es sei traurige Tradition, dass
in Zeiten knapper Kassen auf
diejenigen gezeigt werde, die
einen sicheren Arbeitsplatz
hätten und den Staat angeb-
lich obendrein noch viel Geld
kosteten. Goiny: „Beispiel Pen-
sionsausgaben. Wenn die ent-
sprechenden Rücklagen für die
anfallenden Pensionen, wie
gesetzlich vorgesehen, seit Ein-
führung des Berufsbeamten-
tums in Deutschland zurück-
gelegt worden wären, könnten
wir heute mit diesem Geld
auch noch die Rentenkassen
aufkaufen. Aber die Politik hat
auf diesem Gebiet versagt.
Und wie immer sollen jetzt
wieder die Beschäftigten, die
die Politik eigentlich repräsen-
tieren, dafür bluten. Das kann

nicht Aufgabe des öffentlichen
Dienstes sein.“  

Goiny machte deutlich, dass
die Beamten nicht nur als
„Kostenträger“ gesehen wer-
den dürfen, sondern vor allem
„als Teil des Staatsgefüges: 
Wir haben uns um das Wohl
der Menschen zu kümmern. 
75 Prozent dessen, was wir
tagtäglich machen, ist, den
Bürgern etwas Positives rüber-
zubringen“. Und dies sei nun
einmal kein klassisches und
unmittelbar messbares Pro-
dukt, sondern in erster Linie
Sicherheit im Sinne des Allge-
meinwohls. 

Zu gängigen Klischees wie
„Beamte sind faul und haben
einen Arbeitsplatz auf Lebens-

zeit“ fand der Berliner dbb-j
Chef klare Worte: „Der Druck,
dem beispielsweise die Kolle-
gen in Ämtern der Leistungs-
verwaltung ausgesetzt seien,
ist kaum noch zu bewältigen.
Und die Politik nötigt uns, mit
immer weniger Leuten diesen
wachsenden Druck auszuhal-
ten“. Und während es in eini-
gen Ämtern durchaus Perso-
nal-Kapazitäten gebe, die in
anderen Dienststellen drin-
gend gebraucht würden, finde
keine Umschichtung statt. Im
Gegenteil: „In Berlin haben wir
Beamte, die fangen mit 16
oder 18 Jahren ihre Ausbildung
an und werden danach einfach
auf die Straße gesetzt. Das
bricht uns das Rückgrat.“ 

Wer sich empöre, dass es zu
viele Beamten gäbe, solle sich
an die Politik wenden, forderte
Goiny: „Wir haben doch diese
ganzen Stellen nicht gemacht!

Auch wir halten beispielsweise
die Ausbildungsplatzabgabe
für völlig verfehlt. Die kostet
uns 70 bis 100 Millionen Euro,
da wird eine Einrichtung
geschaffen, die völlig sinnlos
ist, da werden neue Behörden
geschaffen, für die wir nichts
können.“  

Mit Blick auf den Reformwillen
innerhalb der Beamtenschaft
stellte Goiny klar: „Die meisten
Kollegen im öffentlichen
Dienst haben überhaupt nichts
dagegen, sich nach Leistung
bezahlen zu lassen.“ Dies habe
der dbb beamtenbund und
tarifunion nicht zuletzt mit sei-
nem „Reformmodell 21“ zum
Ausdruck gebracht, in dem
neben einer stärker leistungs-
orientierten Bezahlung unter
anderem auch eine gründliche
Aufgabenkritik im Bereich des
öffentlichen Dienstes gefordert
wird.

t@cker
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Sonderzuwendungs-
alternativenverordnung
(SzwAltVer.)

Ein geheimes Strategiepapier
aus einer deutschen Staatskanz-
lei lässt hoffen, dass endlich
wieder Vernunft in die Köpfe der
Sparpolitiker einkehrt. Statt des
phantasielosen Streichens von
Gehaltsbestandteilen soll näm-
lich über sinnvolle Alternativen
nachgedacht werden. Jeder
Cent, der über das karg bemes-
sene Grundgehalt hinausgeht,
soll zwar weiterhin ins Visier
genommen werden und künftig
wegfallen, doch nicht ohne
Ersatz und Ausgleich. Und das
ist dringend geboten, denn die
Betroffenen konnten den Griff in
ihr Portemonnaie und dessen
tiefere Hintergründe bisher
nicht so recht nachvollziehen.
Sie reagierten gereizt, mit Pro-
test oder riefen gar ihre Interes-
senvertretung auf den Plan,
obgleich es doch ein klares
Gebot der Gleichbehandlung ist,
beispielsweise die Feuerwehrzu-
lage zu streichen, weil die Stan-

dass Menschen, die sich geliebt
und angenommen fühlen,
erheblich weniger zu Herzinfark-
ten neigen als solche, die Proble-
me haben und sich allein gelas-
sen meinen. Jeder Kuss zum Bei-
spiel bremst den Ausstoß von
Glucokortikoiden, jenen Hormo-
nen, die eine wesentliche Rolle
bei der Entstehung von Herz-
Kreislauf-Krankheiten spielen.
Was liegt also näher, als die
künftigen Einkommensstrei-
chungen mit Schokoladenzu-
wendungen und Streichelein-
heiten zu kompensieren? Für
Ersteres lassen sich bestimmt
sogar Sponsoren finden, für
Letzteres muss natürlich ein
abgestuftes Schulungspro-
gramm erstellt werden. Aber
auch das lässt sich locker in den
Griff kriegen, und was tut ein
Vorgesetzter nicht alles, um sei-
ne Mitarbeiter zur Umsetzung
eines höheren politischen Wil-
lens zu motivieren.

desbeamten dieses Plus auch
nicht erhalten. Der Ärger wird
künftig entfallen.
Die Grundlagen für die neue
Strategie und die Herausgabe
einer Sonderzuwendungsalter-
nativenverordnung (SzwAltVer.)
hat die Wissenschaft geliefert.
Ein finnisches Forscherteam

konnte nachweisen, dass der
regelmäßige Genuss von Scho-
kolade zu mehr innerer Ausge-
glichenheit führt, während
zugleich die Aktivität gefördert
und Stresssymptome reduziert
werden. Auf ein Forscherteam
der amerikanischen Yale-Univer-
sität geht die Erkenntnis zurück,
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Neue BRH-Broschüre setzt Fakten gegen Vorurteile:

Das Märchen von den Beamtenprivilegien...
Die gebetsmühlenhaften Vorhaltungen von selbst
ernannten Experten und Außenstehenden über die
angeblich so paradiesischen Einkommens- und
Beschäftigungsbedingungen im öffentlichen Sektor
wollen und wollen nicht abreißen. Kein noch so absur-
des „Privileg“ wird in der Neiddiskussion ausgelassen.
Eine hilfreiche Unterstützung für den „ewigen Kampf“
gegen die Vorurteile liefert jetzt der Bund der Ruhe-
standsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH)
im dbb: Die Broschüre „Beamtenprivilegien gehören in
das Reich der Fabel“ entlarvt die gängigen Klassiker der
vorgefassten Meinungen dank Fakten und fundierter
Daten als Märchen in Reinkultur.

Beamte sind faul, unflexibel
und teuer, werden dafür auch
noch automatisch befördert
und genießen zahlreiche Privi-
legien, sie leisten keinen Bei-
trag zur Konsolidierung der
öffentlichen Haushalte, zu ihrer
Krankenversicherung und
Altersversorgung schon gleich
gar nicht ... Wer hat es sich
nicht schon anhören müssen,
das Hohelied der Beamten-
schelte? In Zeiten wie diesen, in
denen alle Bürger massive Ein-
schnitte verdauen müssen,
wird es wieder einmal ganz
besonders laut geschmettert.
Für die Betroffenen ist es
außerordentlich schwer, gegen
die falschen Denkschablonen
anzugehen. All jenen, die dieser
Sisyphusarbeit trotzdem nicht
müde werden, gibt der BRH mit
seiner Broschüre „Beamtenpri-
vilegien gehören ins Reich der
Fabel“ jetzt eine wichtige Argu-
mentationshilfe an die Hand. In
16 Kapiteln wird mittels zahl-
reicher Fakten und Daten dar-
gelegt, warum ein funktionie-
render öffentlicher Dienst für
Staat und Gemeinwesen so
wichtig ist, und dass seine
Beschäftigten, insbesondere die
Beamten, eben nicht über jene
Privilegien verfügen, die ihnen
immer wieder unterstellt wer-
den. Das dbb magazin doku-
mentiert auszugsweise die Ant-
worten der BRH-Broschüre auf
einige der klassischen „Beam-
ten-Märchen“.

Arbeitsplatz auf
Lebenszeit?

„... Die lebenslange Bindung
des Beamten an seinen
Dienstherrn ist kein Privileg um
der Beamtenschaft willen, son-
dern notwendige Vorausset-
zung dafür, dass der Beamte
unbeeinflusst von äußeren Ein-
flüssen, seien sie wirtschaftli-
cher oder politischer Art, und
ohne Rücksichtnahme auf die
eigene wirtschaftliche Absiche-
rung seine Aufgaben erfüllen
kann ...“

Auf Kosten der 
Steuerzahler?

„... Eine Abschaffung des
Berufsbeamtentums würde
allein schon zahlenmäßig nicht
viel bringen. Die Beamten 
müssten – um die dem Staat
obliegende Pflicht zur Daseins-
fürsorge für die Bürger erfüllen
zu können – dann größtenteils
durch Angestellte ersetzt wer-
den. Durch zahlreiche Untersu-
chungen ist längst nachgewie-
sen worden, dass die Beschäfti-
gung von Beamten für die
öffentlich-rechtlichen Dienst-
herren, also letzten Endes für
die Steuerzahler, regelmäßig
kostengünstiger ist als die
Beschäftigung von Angestell-
ten ...“ Die Ergebnisse dieser
Untersuchungen werden in der
BRH-Broschüre ausführlich
dokumentiert.

Keinen Sparbeitrag
erbracht?
„... Keine andere Gruppe unserer
Gesellschaft wurde in den ver-
gangenen Jahren derart ein-
schneidend zur Kasse gebeten
wie die Angehörigen des öffent-
lichen Dienstes und hier insbe-
sondere die Beamten und beam-
tenrechtlichen Versorgungs-
empfänger. Die am 17. Oktober
2003 von den parlamentari-
schen Gremien beschlossene so
genannte Öffnungsklausel hat
das seit 1971 überwunden
geglaubte Besoldungschaos
wieder zu neuem Leben
erweckt, verbunden mit einer
regelrechten Sparorgie von Bund
und Ländern ...“ Die BRH-Bro-
schüre listet detailliert die Spar-
leistungen der Beamtenschaft in
den vergangenen Jahrzehnten
auf.

Beamtenrecht
zu unflexibel?
„... Gerade in den letzten Jahren
hat sich das Beamtenrecht als
beweglich und anpassungsfähig
erwiesen, so die Meinung nam-
hafter Wissenschaftler. Demge-
genüber, so Prof. Dr. Josef Isen-
see in einem ‚Die neue Legitima-
tionskrise‘ des Berufsbeamten-
tums behandelnden Aufsatzes
[...] ‚zeigt sich das Arbeitsrecht
schwerfällig und immobil, wenn
es gilt, die Wandlungen der
Umwelt aufzunehmen und den
Bedürfnissen der Gesamtwirt-
schaft wie des Gemeinwesens
überhaupt Rechnung zu tragen.‘
Überhaupt hat sich in der Praxis
gezeigt, dass im Beamtenrecht
flexible Personalsteuerungssys-
teme leichter installiert werden
können als im Arbeitsrecht.
Gleich, ob über Überstundenan-
ordnungen (auch ohne zusätzli-
che Vergütung), vorübergehen-
de – auch längerfristige –
Beschäftigung auf höherwerti-
gen Dienstposten (auch ohne
entsprechende Bezahlung),
Umsetzung auf andere Arbeits-
plätze oder sonstige Gestaltun-

gen des konkreten Arbeitsablaufs
betroffen sind: Das Beamten-
recht hat sich stets als flexibler
erwiesen ...“

Kein Beitrag zur 
Altersversorgung?
„... Im Besoldungsreformgesetz
des Jahres 1957 ist festgeschrie-
ben, dass die Grundgehälter der
Beamten um sieben Prozent als
Beitrag zur Versorgung gekürzt
werden. [...] Wenn die öffentli-
chen Dienstherren diesen in die
Milliarden gehenden Betrag in
den vergangenen knapp 50 Jah-
ren nicht als Rücklage angesam-
melt, sondern anderweitig aus-
gegeben haben, kann und darf
man dieses politisch zu verant-
wortende Fehlverhalten nicht
den Beamten anlasten ...“

An Krankheit verdienen?
Die „Beihilferegelung für Beamte
und Versorgungsempfänger stellt
nichts anderes als eine eigen-
ständige Gesundheitsfürsorge
dar [...]. Sie ist für die öffentlich-
rechtlichen Dienstherren und
damit für die Steuerzahler ausge-
sprochen kostengünstig. Beihilfe-
zahlungen [...] sind nämlich nur
dann zu leisten, wenn Krank-
heitskosten auch tatsächlich an-
gefallen sind, während die Beiträ-
ge zur Krankenversicherung der
Arbeitnehmer fortlaufend Monat
für Monat vom Arbeitgeber
abgeführt werden müssen.
Falsch ist der immer wieder ver-
nehmbare Vorwurf, die Beamten
verdienten an ihrer eigenen
Krankheit. Fakt ist, Leistungen
der privaten Krankenversiche-
rung und der Beihilfe zusammen
sind auf 100 Prozent der Krank-
heitskosten begrenzt ...“

Die Broschüre ist zu beziehen
über den Bund der Ruhestands-
beamten, Rentner und Hin-
terbliebenen (BRH)
Alicenplatz 4, 55116 Mainz
Telefon (0 61 31) 22 33 71
Telefax (0 61 31) 22 56 25
E-Mail post@brh.de
Internet: www.brh.de
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Dramatisch
Der Vorsitzende des dbb
berlin Joachim Jetschmann
hat die Personalsituation
der Berliner Justiz als dra-
matisch und für die
Beschäftigten als nicht
mehr hinnehmbar
bezeichnet. Besorgniserre-
gend sei nicht nur die
hohe Arbeitsbelastung der
Beschäftigten. Durch die
geringe Personaldecke sei
auch die Strafverfolgung
in Berlin erheblich gefähr-
det, sagte Jetschmann auf
dem Gewerkschaftstag der
Deutschen Justiz-Gewerk-
schaft Berlin am 28. April
2004.

Vorwürfe
Schwere Vorwürfe hat der
Beamtenbund Baden-
Württemberg (BBW) gegen
das Vorgehen der Landesre-
gierung bei der für Anfang
2005 geplanten Verwal-
tungsreform erhoben: Die
Reform sei nicht nur in
einer Nacht- und Nebelak-
tion vom Minis-
terpräsidenten verordnet
worden. „Jetzt lässt die
Landesregierung die Perso-
nalräte auch bei den Vorbe-
reitungen im Regen ste-
hen“, stellt BBW-Chef
Volker Stich fest.

Quittung für die
Staatsregierung
Die Bayerische Staatsregierung
ist vom Verwaltungsgericht in
München aufgefordert worden,
keine Entscheidungen mehr
über die Köpfe der Betroffenen
hinweg und an gesetzlichen
Bestimmungen vorbeizutreffen
(Az: M 5 K 03.2004). Der Ent-
scheidung liegt eine Klage des
Bayerischen Beamtenbundes
(BBB) zugrunde, der bei der Vor-
bereitung der Sparmaßnahmen
vom November 2002 nicht
beteiligt worden ist. Damals
wurden den Beamten der Weg-
fall freier Tage, eine drastische
Erhöhung des Selbstbehalts bei

� BBB
Rolf 
Habermann,
Vorsitzender
des Bayeri-
schen 
Beamten-
bundes.

Krankenhausaufenthalten und
eine höhere Antragsaltersgren-
ze für den Eintritt in den Ruhe-
stand sowie weitere Ver-
schlechterungen bei der Alters-
teilzeit zugemutet. Nach dem
bayerischen Beamtengesetz
hätte der BBB, so das Verwal-
tungsgericht München, bei der
Vorbereitung dieser Regelun-
gen beteiligt werden müssen.

Gewerkschaftstag 
in Mainz
Die Delegierten des Landesgewerk-
schaftstages haben am 6. Mai im Kur-
fürstlichen Schloss zu Mainz die Lan-
desvorsitzende Brigitte Stopp für wei-
tere fünf Jahre in ihrem Amt bestätigt.
Zur Führungsmannschaft zählen
außerdem die stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden Ernst Krohn, Barbara
Artz und Wolfgang Faber. Neu in die
Landesleitung gewählt wurden als

stellvertretende Landesvorsitzende Lilli Lenz, die den gewerkschaftspo-
litischen Aufgabenbereich „Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes“
übernimmt, und Torsten Bach, der auf Vorschlag der dbb jugend in das
Gremium gewählt wurde. Die neue Landesleitung wird verstärkt den
Dialog mit Politik, Medien und Öffentlichkeit in Rheinland-Pfalz zur Wei-
terentwicklung und Zukunftssicherung des öffentlichen Dienstes führen.
Zuvor hatten Bundesvorstand und Bundeshauptvorstand des dbb rhein-
land-pfalz in Mainz getagt und sich ausdrücklich gegen Bestrebungen
ausgesprochen, den Beamtenstatus abzuschaffen: Weder die Beamten
noch das Tarifpersonal des öffentlichen Dienstes in Rheinland-Pfalz hät-
ten haushalterisches Missmanagement zu vertreten, geschweige denn
verfehlte politische Entscheidungen zu verantworten. Aus der unbestrit-
tenen finanziellen Notlage öffentlicher Haushalte heraus, so die
Sitzungsteilnehmer, gehe es den im öffentlichen Dienst Beschäftigten
unter dem Deckmantel notwendiger Reformen weiter ungeniert in Form
von weniger Geld für sich ständig verdichtende Arbeit und eine dra-
stisch gekürzte Altersversorgung an den Kragen. Es gelte, auch auf
Landesebene den im „Reformmodell 21“ des dbb festgeschriebenen
Reformkurs offensiv zu vertreten. Auf der öffentlichen Veranstaltung des
Gewerkschaftstages hielt dbb Chef Peter Heesen den Festvortrag zum
Thema „Öffentlicher Dienst – Solidarität und Teilhabe“ und kritisierte vor
allem die seit Jahren zu beobachtende gesellschaftliche Entsolidarisie-
rung und die damit einhergehende Geringschätzung der Arbeit des
öffentlichern Dienstes und seiner Beschäftigten.

� dbb rheinland-pfalz 

Kein Alleingang bei
der Arbeitszeit!
Der Vorsitzende des dbb saar,
Artur Folz, hat die Pläne der
Landesregierung zur Verlänge-
rung der Arbeitszeit im öffentli-
chen Dienst scharf kritisiert. In
der Saarbrücker Zeitung warnte
Folz Ministerpräsident Peter
Müller, einen entsprechenden
Kabinettsbeschluss vom 27.
April 2004 „im saarländischen

� dbb saar

Artur Folz,
Vorsitzender
des
dbb saar.

Alleingang“ umsetzen zu wol-
len. Die Kündigung der tarifli-
chen Regelungen für die Arbei-
ter und Angestellten des öffent-
lichen Dienstes zum 30. April
2004 durch die Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL)
bezeichnete Folz als inakzepta-
bel: „Damit haben die Minister-
präsidenten ohne Not die
bewährte Tarifpartnerschaft für

BBB-Chef Rolf Habermann wer-
tet das Urteil als „verdiente
Quittung für die chronische
Missachtung der gewerkschaft-
lichen Beteiligungsrechte durch
die Bayerische Staatsregie-
rung“. Nicht gefolgt sind die
Richter dagegen der BBB-Auf-
fassung, dass die gewerkschaft-
liche Beteiligung in jedem Fall
bereits durch den zuständigen
Ressortminister durchgeführt
werden muss, also vor
Beschlussfassung des Minister-
rats. Wegen der grundsätzli-
chen Bedeutung dieser Frage
wurde die Berufung zum
Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zugelassen. Haber-
mann: „Nach jetzigen Erkennt-
nissen werden wir aller Voraus-
sicht nach Berufung einlegen.“

den öffentlichen Dienst verlas-
sen.“ Die Länder versuchten
erneut, den Flächentarifvertrag
zu zerstören. Nach den Vorstel-
lungen der Länderregierungs-
chefs soll das Tarifrecht offenbar
nicht neu, „sondern einfach nur
billiger werden“, sagte der saar-
ländische dbb Chef am 27. April
2004 in der Saarbrücker Zeitung.
Am gleichen Tag hatte das saar-
ländische Kabinett beschlossen,
die Arbeitszeit der Tarifbeschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes,
die nach dem 1. Mai 2004 einge-
stellt werden, auf 40 Wochen-
stunden heraufzusetzen.
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„Ich setze 
auf das 

tatkräftige 
Engagement
der Sozialpartner!“

Interviewdbb

dbb magazin
Herr Verheugen, Sie haben die
Erweiterung der Europäischen
Union auf 25 Mitgliedsstaaten,
die am 1. Mai wirksam wurde,
im Bundeskabinett in Berlin als
großen historischen Schritt
gefeiert. In der Tat ist die EU
nun mit 450 Millionen Ein-
wohnern nach China und Indi-
en der größte Staatenverband
und zugleich der zweitgrößte
Wirtschaftsraum der Welt. Nur
viele von diesen Einwohnern
fragen: Was hat eigentlich der
einzelne Bürger von dem Fort-
schritt?

Verheugen
Die Erweiterung ist zuallererst
ein Friedensprojekt, und die
Tatsache, dass unmittelbar an
den Grenzen Deutschlands
heute Frieden und Stabilität
bestehen, ist für jeden einzel-
nen Menschen wichtig. Mit der
Erweiterung können wir
zudem das besser verwirkli-
chen, was sich Bürgerinnen
und Bürger zu Recht von Euro-
pa erwarten: Wachstum und
Arbeitsplätze, innere und
äußere Sicherheit,  wirkungs-
voller Kampf gegen internatio-
nale organisierte Kriminalität,
Umweltschutz. Für all das
braucht es die Zusammenar-
beit, die Kraft vieler.

dbb magazin
Mit dem 1. Mai hat der politi-
sche Alltag in der Union
begonnen und damit stellt
sich vor allem für Sie als Kom-
missar die bisher nur theore-
tisch erörterte Frage praktisch:
Ist die EU mit 25 nationalen
Parlamenten sowie Regierun-
gen, die durchaus unterschied-
liche Interessen verkörpern,
überhaupt noch aus Brüssel
dirigierbar?

Verheugen
Brüssel ist kein Dirigent der
Nationalstaaten. Es ist Aufga-
be der Kommission, Vorschläge
zu machen und von Rat und
Parlament, zu entscheiden.
Seit einem Jahr sind die neuen
Mitgliedstaaten bereits in Rat
und Parlament vertreten, und
der von manchen befürchtete
institutionelle Infarkt ist nicht
eingetreten.

dbb magazin
Welche Probleme entstehen
für Sie und Ihre Kollegen in der
Kommission zusätzlich
dadurch, dass die Strukturen
der Verwaltungen, die Organi-
sationen der öffentlichen Dien-
ste und deren gewerkschaftli-
che Bindungen in 25 Mitglieds-
staaten zum Teil sehr unter-
schiedlich sind?

Verheugen
Die Kommission als Behörde
ist davon nicht betroffen, die
Initiativen der Kommission
aber schon. So hat die Kom-
mission bereits im Vorfeld der
Erweiterung sehr viel Wert
darauf gelegt, dass sich die
Sozialpartner in den neuen
Mitgliedstaaten entwickeln.
Dass dieses Modell dort über-
haupt angenommen wurde, ist
keine Selbstverständlichkeit.

Günter Verheugen
EU-Kommissar

für die Osterweiterung
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Interview dbb

dbb magazin
Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft hat die Befürchtung
geäußert, dass die „Osterwei-
terung“ der EU ein „sicher-
heitspolitisches Vakuum“ zur
Folgen haben werde. Halten
Sie diese Befürchtung für über-
trieben?

Verheugen
Diese Befürchtung verstehe ich
überhaupt nicht. Der Umbruch
der Jahre 1989/91 schuf eine
völlig andere Lage. Offene
Grenzen, aufeinanderprallende
Wohlstandsunterschiede, das
Vordringen neuer Krimina-
litätsformen in bislang vonein-
ander hermetisch abgeschot-

Ich glaube im Übrigen, dass die
EU-Mitgliedschaft helfen wird,
aus noch schwächeren Struk-
turen, vor allem auf Gewerk-
schaftsseite, starke Partner
werden zu lassen. Allerdings
setze ich dabei auch auf das
tatkräftige Engagement der
nationalen und europäischen
Verbände der Sozialpartner.

teten Räumen. Das lässt sich
nur mit mehr grenzüberschrei-
tender Kooperation, mit mehr
Integration lösen. 

dbb magazin
Auch bei der Zollverwaltung
gibt es die Sorge, dass der
Schmuggel – beispielsweise
von Zigaretten – aus den östli-
chen Mitgliedsstaaten weiter
zunehmen wird. Wie kann das
verhindert werden?

Verheugen
Es ist nicht richtig, dass die
Erweiterung den Schmuggel
anheizt. Zigarettenschmuggel
ist kein Problem, das wir erst im
Jahr 2004 haben. Die Beamten
des Kölner Zollkriminalamtes
haben aber wegen der Erweite-
rung inzwischen sehr gute Kon-
takte zu ihren polnischen Kolle-
gen. Das hat zum Beispiel dazu
geführt, dass sie jüngst einen
Tipp aus Polen bekamen, dass
Zigaretten aus Weißrussland
über Polen nach Deutschland
geschmuggelt werden sollten.
Im Übrigen war aus Köln auch
zu hören, dass aufgrund der
Kontrolldichte in Polen inzwi-
schen die Schmuggler auf
Österreich ausweichen, aber
auch in viel kleineren Partien
schmuggeln. Diesen Schmuggel
kriegt man nur mit mehr
Kooperation und mehr grenz-
überschreitenden Informati-
onsaustausch in den Griff und
ich denke, die Kollegen in Köln
wissen das auch. 

dbb magazin
Bei den Wahlen zum Europa-
Parlament im Juni wird die
Höhe der Wahlbeteiligung ein
Gradmesser dafür sein, wie
groß die Akzeptanz der
Europäischen Union in der EU-
Bevölkerung ist. Welcher Pro-
zentsatz – grob geschätzt –
wäre für Sie als dem für die
Erweiterung zuständigen Kom-
missar zufriedenstellend?

Verheugen
Ich rate davon ab, die Wahlbe-
teiligung überhaupt zu einem
Gradmesser der Akzeptanz der
EU zu machen. Ich rechne zwar
damit, dass in  den neuen Mit-
gliedstaaten sehr viele Men-
schen von ihrem Wahlrecht
Gebrauch machen werden. Lei-
der haben jedoch viele Men-
schen in den alten  Mitglied-
staaten immer noch den Ein-
druck, dieses Parlament hätte
nichts zu entscheiden und sie
sehen den Wert ihrer Stimm-
abgabe nicht. Das ist das Prob-
lem. Ich wäre wirklich sehr
dankbar, wenn sich endlich
herumsprechen würde, dass
das Europäische Parlament in
den meisten Fällen abschlie-
ßend über das Gemeinschafts-
recht entscheidet. 



Heinz-Egon
Müller,
Vorsitzender
dbb 
branden-
burg.

dbb Mitgliedsgewerkschaftendbb
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Pensionskürzungen:

Keine weiteren 
Sonderopfer 
Der dbb Bundesvorsitzende Peter Heesen hat
eine Kürzung der Pensionen von Beamten nach-
drücklich abgelehnt: „Ein weiteres Sonderopfer
ist ungerecht“, betonte der dbb Chef am 14. Mai
2004 in der Zeitung „Die Welt“.

Die Beamten hätten durch
bereits beschlossene Kürzungen
ihrer Alterssicherungen sowie
bei Urlaubs- und Weihnachts-
geld inzwischen „mehr als aus-
reichend zur Konsolidierung der
öffentlichen Haushalte beigetra-
gen“. Auf Pensionäre käme auf-
grund unterschiedlicher Berech-
nungsarten eine im Volumen
um fünf Prozent höhere Kür-
zung zu als auf Rentner, rechne-
te Heesen vor. Ein solches „Son-
deropfer“ wäre ungerecht, sagte
der dbb Chef.

„Die Welt“ hatte berichtet, dass
rund 750 000 Lehrer, Professo-

ren, Richter und Beamte im
höheren Dienst mit einer Kür-
zung ihrer Pensionen rechnen
müssten, weil Bundesinnenmi-
nister Otto Schily die Studienzei-
ten künftig nicht mehr als ruhe-
gehaltsfähige Dienstzeit aner-
kennen wolle. Bislang können
maximal drei Jahre Studienzeit
angerechnet werden.

Heesen wandte sich zugleich ge-
gen Bestrebungen einiger Mini-
sterpräsidenten, den Bundeslän-
dern die Regelung der Bezahlung
im öffentlichen Dienst selbst zu
überlassen. Zu viel Regionalisie-
rung führe zum „törichten Weg

des Wettbewerbs um jeden
Preis“, warnte Heesen am 14.
Mai 2004 im „Tagesspiegel“. Die
finanzschwächeren Länder
fürchteten, bei unterschiedlicher
Bezahlung gute Beamte zu ver-
lieren. Der dbb Bundesvorsitzen-
de erinnerte in diesem Zusam-

menhang an den Überbie-
tungswettbewerb, als die
Besoldung bis in die siebziger
Jahre noch in Länderhand war.
Der öffentliche Dienst solle
aber „in ganz Deutschland
gleich gut sein“, forderte 
Heesen.

Reform der Rentenversicherung:

Sozial verträglich umsetzen
Die Reform der gesetzlichen
Rentenversicherung muss für
die Beschäftigten sozial ver-
träglich durchgeführt werden.
Das hat der dbb bei einer An-
hörung zum Rentenreformge-
setz am 23. April 2004 im Bun-
desministerium für Gesund-
heit und soziale Sicherung
deutlich gemacht.  Unter Lei-
tung des stellvertretenden
dbb Bundesvorsitzenden Klaus
Dauderstädt forderte die dbb
Delegation unter anderem
umfassende Besitzstandsrege-
lungen für Beschäftigte, die –
etwa beim Übergang der
Kompetenzen vom Bund auf

die Länder – einen Diensther-
renwechsel hinnehmen müs-
sen. Hierzu zählt auch eine
Stärkung der Personalvertre-
tungskompetenzen.

Die Vertreter des Bundesge-
sundheitsministeriums kün-
digten an, die betreffenden
Vorschläge in den kommen-
den Wochen noch eingehen-
der zu prüfen und den Gesetz-
entwurf gegebenenfalls zu
überarbeiten. Nach bisheriger
Terminplanung soll der
Gesetzentwurf am 26. Mai
2004 vom Bundeskabinett
beschlossen werden.

Solidarpakt unter
Dach und Fach 
Mit dem Abschluss einer Verein-
barung zur Personalkosten-
dämpfung im Beamtenbereich
ist der Solidarpakt zwischen Lan-
desregierung und Gewerkschaf-
ten in Brandenburg unter Dach
und Fach. Die am 12. Mai 2004
unterzeichnete Vereinbarung
schreibt eine 50-Millionen-Ober-
grenze für den Abbau von Perso-

� dbb 
brandenburg

Reformen statt Kahl-
schlag
Der Hauptvorstand des dbb nrw
hat die Landesregierung am 26.
April 2004 aufgefordert, keine
Gesetzesinitiativen zur Abschaf-
fung des Berufsbeamtentums zu
ergreifen oder zu unterstützen.
Entsprechenden Vorschlägen der
NRW-Regierungskommission
„Zukunft des öffentlichen Dien-
stes“ (Bull-Kommission) fehle ins-
besondere im dienstrechtlichen
Teil jede plausible inhaltliche
Begründung. Vor dem Hinter-
grund der in NRW 2003 verhäng-
ten zehnprozentigen Einkom-
menskürzung und Arbeitszeitver-
längerung sehen die Beschäftig-
ten im öffentlichen Dienst in
Nordrhein-Westfalen die Bull-
Reform als Vorschlag, der den
Ländern einen noch zügelloseren
Zugriff auf Beschäftigungsbedin-
gungen und Bezahlung erlaubt.

� dbb nrw

Ralf 
Eisenhöfer,
Vorsitzender
des dbb
nordrhein-
westfalen.

nalkosten im Beamtenbereich
in den kommenden drei Jahren
fest. Der dbb landesbund bran-
denburg hatte dieser Abma-
chung nur mit Bedenken zuge-
stimmt: „Wieder werden die
Folgen einer desaströsen Wirt-
schaftspolitik in Brandenburg
auf diejenigen abgewälzt, die
dafür nicht verantwortlich sind.
Es fällt uns deshalb schwer,
unsere Zustimmung zu dieser
Vereinbarung zu geben“, so dbb
Landeschef Heinz-Egon Müller.
Ausschlaggebend für die Unter-
zeichnung sei gewesen, dass
der dbb brandenburg nach
zähen Verhandlungen eine
Begrenzung der Belastung für
die Beamten erreichen und wei-
tere Arbeitszeitverlängerungen
abwehren konnte. Der Solidar-
pakt umfasst neben der Verein-
barung zur Personalkosten-
dämpfung im Beamtenbereich
Sozialtarifverträge für Arbeiter
und Angestellte und das Son-
derzahlungsgesetz für Beamte.

Maßnahmen, die nicht zu besse-
ren, effektiveren oder leistungs-
gerechteren Ergebnissen führen,
verdienten nicht die Bezeichnung
„Reform“. Der dbb nrw fordert
stattdessen die Umsetzung des
dbb „Reformmodell 21“ mit lei-
stungsorientierter Bezahlung,
modernem Laufbahnrecht und
flexiblen Arbeitszeiten. Der dbb
nrw Vorsitzende Ralf Eisenhöfer
hat die Landesregierung außer-
dem aufgefordert, sofort Haus-
haltsmittel für die bereits 1998
eingeführten leistungsbe-
zogenen Besoldungselemente für
Prämien, Leistungszulagen und
Leistungsstufen bereitzustellen.
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Kulisse dbb

Neun Prozent der Briten glau-
ben einer Umfrage zufolge,
dass Winston Churchill nie 
existiert hat. Dagegen sind 57
Prozent davon überzeugt, dass
die Sagengestalt König Artus
wirklich gelebt hat. Ganz offen-
sichtlich können viele Briten
Film-Fiktionen und Realität
nicht auseinander halten: Ein
Drittel tippte nämlich auch da-
rauf, dass der Kalte Krieg ein
Einfall von Krimischriftstellern
und Drehbuchautoren sei.

Wo liegt die geographische Mit-
te Europas? Diese Frage musste
nach der EU-Erweiterung neu
gestellt werden, und Geografen
haben die Antwort weder in
Berlin noch in Paris, sondern in
Kleinmaischeid gefunden. Das
Dorf mit 1 300 Einwohnern
liegt mit 7 Grad 35 Minuten 31
Sekunden östlicher Länge sowie

det, die berauschende Substanz
Tetrahydrocannabinol (THC)
finde sich dagegen ausschließ-
lich in Harz und Blüten der
Pflanzen.

Auch beim ältesten Brudermahl
der Welt, dem so genannten
„Schaffermahl“, hat jetzt die
holde Weiblichkeit Einzug
gehalten. 459 Jahre lang blie-
ben bei dieser feudalen Bremer
Schlemmerei die Damen außen
vor und durften, zusammen
mit den Gattinnen von Bundes-
präsidenten und Bundeskanz-
lern, nur in einem Nebenraum
dabei sein. Nachdem Barbara
Messing, ihres Zeichens Contai-
nerschiff-Kapitän aus Bremen,
einen Aufnahmeantrag gestellt
hatte, traf die Männerbruder-
schaft eine historische Ent-
scheidung und änderte ihre
Satzung.

Monks of Palpung Sherap Ling
Monastery gewann den Preis in
der Kategorie „beste traditio-
nelle Musik weltweit“. Nach
Ansicht der Mönche fand ihr
Gesang auf mysteriöse Weise
den Weg zur Plattenfirma.

Käse ist noch lange kein Käse,
zumindest nicht, wenn es um
echten italienischen Parmigia-
no Reggiano geht, dessen Her-
stellung und Bezeichnung in
der Europäischen Union eben-
so geschützt ist wie die Nürn-
berger Rostbratwurst. In
Deutschland werde Käse unter
dem Namen Parmesan ver-
marktet, der der Spezifikation
für die Bezeichnung Parmigia-
no Reggiano nicht entspricht.
Parmesan sei eine an das Fran-
zösische angelehnte Überset-
zung der Originalbezeichnung,
was sich aus Referenzwerken
von 1516 bis in die heutige
Zeit belegen lasse. Werden die
Plagiate deshalb nicht vom
Markt genommen, droht der
Bundesrepublik eine Klage vor
dem Europäischen Gerichtshof
in Luxemburg, was empfindli-
che Bußgelder nach sich zie-
hen kann.

als die „toten“ Angehörigen
sich lautstark protestierend
meldeten, platzte dem Richter
der Kragen. Für die „scheußli-
che Lüge“ steckte er den Post-
boten drei Monate ins Gefäng-
nis.

Da hat doch ein 43-jähriger
Dieb seine gute Kinderstube
vergessen und sich nicht an
den guten Rat erinnert, seinen
Teller leer zu essen. Bei einem
Einbruch in eine Frankfurter
Imbissbude biss der Mann in
eine Frikadelle und ließ den
Rest liegen. Die Polizei sicherte
das „Korpus delicti“ und konn-
te anhand einer gentechni-
schen Analyse der Speichelspu-
ren an dem Fleischklops den
Täter ermitteln: Es war ein
alter Bekannter, der Frikadel-
len-Fall sein 87. Ermittlungs-
verfahren.

Jungen Eltern werden offen-
bar besonders viele Bildungs-
lücken unterstellt, und des-
halb sehen sie sich permanent
mit gut gemeinten Ratschlä-
gen von Schwiegermüttern,
Freunden oder Fremden kon-
frontiert. Ironische Aufdrucke
auf Strampelhöschen einer
Firma aus San Francisco sollen
die Besserwisser zur Zurück-
haltung anregen. Ob das
angesichts der Slogans gelin-
gen wird, sei dahingestellt.
Jedenfalls ist auf den Windeln
zu lesen: „Baby nicht über drei
Meter in die Luft werfen.“,
„Nicht am Kopf hochheben.“
oder „Vor dem Waschen Baby
entfernen.“ 

Ein fauler britischer Postbote
muss ins Gefängnis, weil er
fast 2 000 Briefe „entsorgt“
hatte, statt sie auszutragen.
Als die Tat aufflog, gab der 30-
Jährige vor Gericht an, seine
beiden Schwestern und sein
Vater seien gestorben, des-
halb sei es ihm nicht gut
gegangen. Der Richter hatte
zunächst ein Einsehen, doch

Buddhistische Mönche aus Indi-
en sind mit einem Grammy aus-
gezeichnet worden und waren
gleich doppelt überrascht. Sie
wussten weder, dass es eine CD
mit ihren Gesängen gibt, noch
dass sie für einen Preis nomi-
niert waren. Ihre CD mit Gesän-
gen und Gebeten mit dem Titel
„Sacred Tibetan Chant: The

50 Grad 31 Minuten 31 Sekun-
den nördlicher Breite exakt in
der Mitte des neuen Europa. Für
Nichtgeografen: das Dörfchen
liegt etwa 40 Kilometer südöst-
lich von Bonn im Westerwald.
Sybille Knirsch, Wirtin im Mai-
scheider Hof, dem einzigen
Hotel im Ort, ist zuversichtlich,
dass demnächst Scharen von
internationalen Gästen den
neuen Mittelpunkt Europas
besuchen werden.

Die EU-Kommission wird dem-
nächst einen neuen Posten in
den Katalog ihrer reglementier-
ten Lebensmittel aufnehmen
müssen: lettische Cannabis-But-
ter. „Ein Wunder an Geschmack
und Aroma“, schwärmt Canna-
bis-Bauer Dainis Lagzdins über
den traditionellen Brotaufstrich.
Zur Herstellung der Köstlichkeit
werden Cannabis-Samen einge-
weicht, geröstet, gemahlen und
dann mit Öl oder Butter ver-
setzt. Dass mit der Pflanze auch
Rauschgift hergestellt werden
kann, ist in Lettland kein Prob-
lem. Für die Butter würden
ohnehin nur die Samen verwen-

Bildungslücken




